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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1655/2000 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 17. Juli 2000

über das Finanzierungsinstrument für die Umwelt (LIFE)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (3),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags, aufgrund
des vom Vermittlungsausschuß am 23. Mai 2000 gebilligten
gemeinsamen Entwurfs (4),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1973/92 des Rates vom 21.
Mai 1992 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments
für die Umwelt (LIFE) (5) war als ein Beitrag zur Umset-
zung und Weiterentwicklung der Umweltpolitik und des
Umweltrechts der Gemeinschaft konzipiert.

(2) Die Verordnung (EWG) Nr. 1973/92 wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 1404/96 (6) in wesentlichen
Punkten geändert. Zur weiteren Umsetzung, Aktualisie-
rung und Weiterentwicklung der Umweltpolitik und des
Umweltrechts der Gemeinschaft, insbesondere im
Hinblick auf die Einbeziehung von Umweltaspekten in
andere Politikfelder sowie auf die nachhaltige Entwick-
lung in der Gemeinschaft, sollten Änderungen an der
Verordnung (EWG) Nr. 1973/92 vorgenommen werden;
aus Gründen der Klarheit ist es angebracht, eine Neufas-
sung jener Verordnung zu erstellen und sie durch die
vorliegende Verordnung zu ersetzen.

(3) Das Finanzierungsinstrument für die Umwelt (LIFE) wird
in mehreren Phasen durchgeführt, wobei die zweite
Phase am 31. Dezember 1999 auslief.

(4) Aufgrund des positiven Beitrags von LIFE zur Erreichung
der umweltpolitischen Ziele der Gemeinschaft und
gemäß Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 1973/92
sollte eine dritte Phase von fünf Jahren, die am 31.
Dezember 2004 endet, durchgeführt werden.

(5) LIFE sollte als spezifisches Finanzierungsinstrument —
ergänzend zu anderen Gemeinschaftsinstrumenten —
gestärkt werden, ohne dabei jedoch die Interventionen
im Rahmen von LIFE auf Gebiete zu beschränken, die
nicht durch andere Finanzierungsinstrumente der
Gemeinschaft erfaßt werden.

(6) Die einzelnen Verfahren zur Durchführung von LIFE
sollten effizienter und transparenter werden; zu diesem
Zweck sind die drei Teilbereiche des Instruments näher
zu beschreiben.

(7) Es ist notwendig, für eine effiziente Überwachung und
Evaluierung der im Rahmen von LIFE durchgeführten
Maßnahmen zu sorgen.

(8) Die Erfahrungen mit LIFE während der zweiten Phase
haben gezeigt, daß verschiedene Maßnahmen erforder-
lich sind: Bündelung der Anstrengungen durch eine
eindeutigere Beschreibung der seitens der Gemeinschaft
förderfähigen Maßnahmenbereiche, Verringerung des
Verwaltungsaufwands und Verbesserung der
Maßnahmen zur Verbreitung der Informationen über die
gewonnenen Erfahrungen, die erzielten Ergebnisse und
deren langfristige Auswirkungen im Hinblick auf die
Förderung der Weitergabe dieser Ergebnisse.

(9) Die Ergebnisse der im Rahmen von LIFE durchgeführten
Einzelmaßnahmen und die dabei gewonnenen Erfah-
rungen müssen bei der weiteren Entwicklung der
Umweltpolitik der Gemeinschaft Berücksichtigung
finden.

(10) Wanderungsstrecken und die Funktion von Pufferzonen
sollten im Zusammenhang mit Projekten, die zur Durch-
führung von „Natura 2000“ beitragen, berücksichtigt
werden.

(11) Vorbereitende Vorhaben sollten die Entwicklung von
neuen gemeinschaftlichen Umweltmaßnahmen und
-instrumenten und/oder die Aktualisierung des Umwelt-
rechts und der Umweltpolitiken zum Gegenstand haben.

(1) ABl. C 15 vom 20.1.1999, S. 4.
(2) ABl. C 209 vom 22.7.1999, S. 14.
(3) ABl. C 374 vom 23.12.1999, S. 45.
(4) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. April 1999

(ABl. C 219 vom 30.7.1999, S. 265), bestätigt am 6. Mai 1999
(ABl. C 279 vom 1.10.1999, S. 275). Gemeinsamer Standpunkt des
Rates vom 22. Oktober 1999 (ABl. C 346 vom 2.12.1999, S. 1)
und Beschluß des Europäischen Parlaments vom 16. Februar 2000
(noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluß des Rates vom
29. Juni 2000 und Beschluß des Europäischen Parlaments vom
5. Juli 2000.

(5) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 1.
(6) ABl. L 181 vom 20.7.1996, S. 1.
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(12) In dem Beschluß 2179/98/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. September 1998 über die
Überprüfung des Programms der Europäischen Gemein-
schaft für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick
auf eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung
„Für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwick-
lung“ (1) werden die Entwicklung von Programmen für
die weitere Förderung des Umweltbewußtseins bei den
Unternehmen, insbesondere auch den kleinen und mitt-
leren Unternehmen (KMU), und die besondere Beach-
tung der technischen und finanziellen Probleme der
KMU, die der Entwicklung und dem Einsatz umwelt-
freundlicher Technologien entgegenstehen, im Rahmen
der vorrangigen Ziele der Gemeinschaft genannt.

(13) Bei der Prüfung von Vorschlägen, die für eine finanzielle
Förderung im Rahmen von LIFE-Umwelt in Frage
kommen, sollten gegebenenfalls auch ihre Auswir-
kungen auf die Beschäftigung berücksichtigt werden.

(14) Im Falle von Drittländern im Mittelmeer- und Ostsee-
raum, mit Ausnahme der mittel- und osteuropäischen
Länder, die Assoziierungsabkommen mit der Europä-
ischen Gemeinschaft geschlossen haben, sind technische
Maßnahmen erforderlich, um sie beim Aufbau der für
den Umweltbereich notwendigen Kapazitäten und
Verwaltungsstrukturen zu unterstützen.

(15) Die Europa-Abkommen zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
den beitrittswilligen Ländern Mittel- und Osteuropas
andererseits sehen eine Beteiligung dieser Länder an
Gemeinschaftsprogrammen — insbesondere im Umwelt-
bereich — vor.

(16) Die genannten Länder Mittel- und Osteuropas sollten
prinzipiell selbst für die Kosten ihrer Teilnahme
aufkommen; allerdings kann die Gemeinschaft, soweit
dies erforderlich ist und sich mit den Vorschriften über
den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union und
den entsprechenden Assoziierungsabkommen verein-
baren läßt, im Einzelfall beschließen, den nationalen
Beitrag des betreffenden Landes durch Zahlung eines
zusätzlichen Betrags aufzustocken.

(17) Die anderen Beitrittskandidaten können, sobald sie sich
finanziell an LIFE beteiligen, zu Bedingungen an diesem
Instrument teilnehmen, die denen für die beitrittswilligen
Länder Mittel- und Osteuropas entsprechen.

(18) Bei den Einnahmen aus Drittländern handelt es sich um
Mittel, die dem betreffenden Finanzierungsinstrument
zugewiesen und als solche in den entsprechenden
Ausgabenposten eingesetzt werden.

(19) Es müssen Auswahlmechanismen geschaffen werden,
mit denen die Maßnahmen der Gemeinschaft an die
besonderen Merkmale der zu fördernden Vorhaben
angepaßt werden können. Durch Zugrundelegung von
Leitlinien sollte die Synergie zwischen Demonstrations-
vorhaben und den Leitsätzen der Umweltpolitik der
Gemeinschaft im Hinblick auf eine nachhaltige Entwick-
lung gefördert werden.

(20) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen
Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluß 1999/468/EG
des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modali-
täten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse (2) erlassen werden.

(21) Mit dieser Verordnung wird für die gesamte Dauer der
dritten Phase ein Finanzrahmen festgelegt, der für die
Haushaltsbehörde im Rahmen des jährlichen Haushalts-
verfahrens den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der
Nummer 33 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom
6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament,
dem Rat und der Kommission (3) bildet.

(22) Das Europäische Parlament und der Rat sollten auf der
Grundlage eines Kommissionsvorschlags über die Frage
der Fortführung der LIFE-Aktion nach der dritten Phase
befinden —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Allgemeines Ziel

Es wird ein Finanzierungsinstrument für die Umwelt
geschaffen, nachstehend „LIFE“ genannt.

Das allgemeine Ziel von LIFE ist es, einen Beitrag zur Umset-
zung, Aktualisierung und Weiterentwicklung der Umweltpolitik
der Gemeinschaft und der Umweltvorschriften, insbesondere
im Hinblick auf die Einbeziehung von Umweltaspekten in
andere Politikfelder, sowie zu einer nachhaltigen Entwicklung
in der Gemeinschaft zu leisten.

Artikel 2

Thematische Bereiche und allgemeine Kriterien

LIFE umfaßt drei thematische Bereiche: LIFE-Natur, LIFE-
Umwelt und LIFE-Drittländer.

Die im Rahmen von LIFE finanzierten Vorhaben müssen den
folgenden allgemeinen Kriterien genügen:

a) Sie müssen von gemeinschaftlichem Interesse sein, d. h.
einen signifikanten Beitrag zur Verwirklichung des allge-
meinen Ziels gemäß Artikel 1 leisten.

b) Sie müssen von technisch und finanziell zuverlässigen Part-
nern durchgeführt werden.

c) Ihre Durchführbarkeit hinsichtlich der vorgeschlagenen
technischen Lösungen, der Zeitplanung, der Mittelausstat-
tung und der Wirtschaftlichkeit muß gesichert sein.

Vorhaben, denen ein multinationales Konzept zugrunde liegt,
können vorrangig behandelt werden, wenn hiervon eine effizi-
entere Verwirklichung der Ziele unter Berücksichtigung der
Durchführbarkeit und der Kosten zu erwarten ist.

Artikel 3

LIFE-Natur

(1) Das spezifische Ziel von LIFE-Natur ist die Leistung eines
Beitrags zur Umsetzung der Richtlinie 79/409/EWG des Rates
vom 2 April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogel-
arten (4), der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen (5) und insbesondere des mit
der letztgenannten Richtlinie geschaffenen europäischen Netzes
„Natura 2000“.

(3) ABl. C 172 vom 18.6.1999, S. 1.
(4) ABl. L 103 vom 25.4.1979, S. 1. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Richtlinie 97/49/EG (ABl. L 223 vom 13.8.1997, S. 99).
(1) ABl. L 275 vom 10.10.1998, S. 1. (5) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7. Richtlinie zuletzt geändert durch

die Richtlinie 97/62/EG (ABl. L 305 vom 8.11.1997, S. 42).(2) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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(2) Durch LIFE-Natur können folgende Maßnahmen geför-
dert werden:

a) Naturschutzvorhaben, die dem in Absatz 1 festgelegten
spezifischen Ziel dienlich sind und dazu beitragen, natür-
liche Lebensräume und/oder Populationen von Arten in
einem günstigen Erhaltungszustand im Sinne der Richtlinie
92/43/EWG zu erhalten oder entsprechend wiederherzu-
stellen;

b) Begleitmaßnahmen, die der Verwirklichung des in Absatz 1
genannten spezifischen Ziels dienlich und für folgende
Aktionen erforderlich sind:

i) Vorbereitung von Vorhaben mit Partnern aus verschie-
denen Mitgliedstaaten („Starthilfemaßnahmen“),

ii) Erfahrungsaustausch zwischen einzelnen Vorhaben
(„Kooperationsmaßnahmen“),

iii) Überwachung und Bewertung der Vorhaben sowie
Verbreitung ihrer Ergebnisse, einschließlich der Ergeb-
nisse von Vorhaben, die in den vorausgegangenen
Phasen von LIFE ausgewählt wurden („Unterstützungs-
maßnahmen“).

(3) Die finanzielle Unterstützung erfolgt in Form einer Kofi-
nanzierung der Vorhaben. Der Höchstsatz beträgt:

a) 50 % bei Naturschutzvorhaben und 100 % bei Begleitmaß-
nahmen.

b) In Ausnahmefällen kann der in Buchstabe a) genannte Satz
von 50 % auf maximal 75 % der Kosten angehoben werden,
wenn es sich um Maßnahmen im Zusammenhang mit prio-
ritären natürlichen Lebensräumen oder prioritären Arten im
Sinne der Richtlinie 92/43/EWG oder um Vogelarten
handelt, die von dem gemäß Artikel 16 der Richtlinie 79/
409/EWG eingesetzten Ausschuß im Hinblick auf die Förde-
rung durch LIFE-Natur als prioritär eingestuft werden.

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
Vorschläge für Vorhaben, die gemäß Absatz 2 Buchstabe a)
finanziert werden sollen. Bei Vorhaben, die mehrere Mitglied-
staaten betreffen, wird der Vorschlag von dem Mitgliedstaat
übermittelt, in dem sich die koordinierende Stelle befindet.

Die Kommission setzt alljährlich den Zeitpunkt für die Über-
mittlung von Vorschlägen fest und befindet gemäß Absatz 7
über die Vorschläge.

(5) Für die Gewährung einer finanziellen Unterstützung
gemäß Absatz 7 kommen nur Vorhaben in Betracht, die den
Anforderungen des Artikels 2 sowie des Absatzes 2 Buchstabe
a) des vorliegenden Artikels entsprechen und den folgenden
Kriterien genügen:

a) Vorhaben im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten,

i) die einen Standort betreffen, der von einem Mitgliedstaat
gemäß Artikel 4 der Richtlinie 92/43/EWG vorge-
schlagen wurde, oder

ii) die einen gemäß Artikel 4 der Richtlinie 79/409/EWG
eingestuften Standort betreffen oder

iii) die eine in Anhang II oder in Anhang IV der Richtlinie
92/43/EWG oder in Anhang I der Richtlinie 79/
409/EWG genannte Art betreffen;

b) Vorhaben in den beitrittswilligen Ländern, für die Artikel 6
gilt,

i) die einen Standort von internationaler Bedeutung
betreffen, in dem ein Lebensraumtyp des Anhangs I oder
eine Art des Anhangs II der Richtlinie 92/43/EWG oder
ein Lebensraumtyp oder eine Art vorzufinden ist, der
bzw. die in der Gemeinschaft derzeit nicht vorkommt,
jedoch nach den einschlägigen Entschließungen des
Übereinkommens von Bern besondere Erhaltungsmaß-
nahmen erfordert, oder

ii) die einen Standort von internationaler Bedeutung
betreffen, in dem eine Vogelart des Anhangs I der Richt-
linie 79/409/EWG oder eine in der Gemeinschaft
vorhandene wandernde Vogelart oder eine Vogelart
vorzufinden ist, die in der Gemeinschaft nicht
vorkommt, jedoch nach den einschlägigen Entschlie-
ßungen des Übereinkommens von Bern besondere
Erhaltungsmaßnahmen erfordert, oder

iii) die eine Art des Anhangs II oder IV der Richtlinie 92/
43/EWG oder des Anhangs I der Richtlinie 79/
409/EWG oder eine Art betreffen, die in der Gemein-
schaft nicht vorkommt, jedoch in Anhang I oder II des
Übereinkommens von Bern aufgenommen wurde.

(6) Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten eine
Zusammenfassung der eingegangenen Vorschläge. Auf Antrag
stellt sie den Mitgliedstaaten die Originaldokumente zwecks
Einsichtnahme zur Verfügung.

(7) Vorhaben, die für die Gewährung einer finanziellen
Unterstützung durch LIFE-Natur in Frage kommen, werden
dem Verfahren gemäß Artikel 11 unterzogen. Für die Zwecke
dieses Absatzes handelt es sich bei dem Ausschuß um den in
Artikel 20 der Richtlinie 92/43/EWG genannten Ausschuß.

Die Kommission verabschiedet eine Rahmenentscheidung, die
an die Mitgliedstaaten gerichtet ist und die ausgewählten
Vorhaben betrifft, sowie Einzelentscheidungen, die an die
Mittelempfänger gerichtet sind und den Betrag der finanziellen
Unterstützung, die Modalitäten für die Finanzierung und die
Kontrolle sowie alle spezifischen technischen Bedingungen der
ausgewählten Vorhaben festlegen.

(8) Auf Initiative der Kommission

a) sind nach Anhörung des in Artikel 21 der Richtlinie 92/
43/EWG genannten Ausschusses Begleitmaßnahmen, die
gemäß Absatz 2 Buchstabe b) Ziffern i) und ii) zu finan-
zieren sind, Gegenstand von Aufforderungen zur Interessen-
bekundung. Die Mitgliedstaaten können der Kommission
Vorschläge für Begleitmaßnahmen übermitteln;

b) sind Begleitmaßnahmen, die gemäß Absatz 2 Buchstabe b)
Ziffer iii) zu finanzieren sind, Gegenstand von Aufforde-
rungen zur Interessenbekundung.

Sämtliche Aufforderungen zur Interessenbekundung werden im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften unter Angabe der
spezifischen Kriterien, die erfüllt werden müssen, veröffentlicht.

Artikel 4

LIFE-Umwel

(1) Das spezifische Ziel von LIFE-Umwelt ist die Förderung
der Entwicklung von innovativen und integrierten Techniken
und Verfahren sowie die Weiterentwicklung der Umweltpolitik
der Gemeinschaft.
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(2) Durch LIFE-Umwelt können folgende Vorhaben und/
oder Maßnahmen gefördert werden:

a) Demonstrationsvorhaben, die dem in Absatz 1 genannten
Ziel förderlich sind und folgende Bereiche umfassen:

— Einbeziehung von Aspekten der Umwelt und der nach-
haltigen Entwicklung in die Raumordnungspolitik und
die Flächennutzungsplanung, auch im städtischen
Lebensraum und in Küstengebieten; oder

— Förderung der nachhaltigen Bewirtschaftung von Grund-
wasser und Oberflächengewässern; oder

— Beschränkung der Umweltauswirkungen wirtschaftlicher
Tätigkeit auf ein Minimum, insbesondere durch die
Entwicklung sauberer Technologien und durch beson-
dere Betonung der Prävention, einschließlich der Redu-
zierung der Emission von Treibhausgasen; oder

— Vermeidung, Wiederverwendung, Wiederverwertung
und Recycling von Abfällen jeder Art und rationelle
Bewirtschaftung der Abfallströme; oder

— Verringerung der Umweltauswirkungen von Produkten
durch integrierte Konzepte für Produktion, Verteilung,
Verbrauch und Handhabung am Ende der Lebensdauer,
einschließlich der Entwicklung umweltfreundlicher
Produkte;

b) vorbereitende Vorhaben im Hinblick auf die Entwicklung
neuer Umweltmaßnahmen und -instrumente der Gemein-
schaft und/oder die Aktualisierung bestehender Umweltvor-
schriften und -politiken;

c) Begleitmaßnahmen, die für folgendes erforderlich sind:

i) für die Verbreitung von Informationen, die dem Erfah-
rungsaustausch zwischen den einzelnen Vorhaben
dienen;

ii) für die Bewertung, Überwachung und Förderung von in
der derzeitigen Durchführungsphase des LIFE-Instru-
ments und den beiden vorangegangenen Phasen durch-
geführten Maßnahmen sowie für die Verbreitung von
Informationen über die Erfahrungen und den Transfer
der Ergebnisse der Maßnahmen.

(3) Die finanzielle Unterstützung erfolgt in Form einer Kofi-
nanzierung der Vorhaben.

Bei Vorhaben, die mit beträchtlichen Nettoeinnahmen
verbunden sind, beläuft sich der Satz der finanziellen Unterstüt-
zung durch die Gemeinschaft auf maximal 30 % der erstat-
tungsfähigen Kosten der Vorhaben. In diesem Fall muß der
Finanzierungsbeitrag der Empfänger mindestens genauso hoch
sein wie die Unterstützung durch die Gemeinschaft.

Die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinschaft beträgt
für alle anderen Antragsteller maximal 50 % der erstattungsfä-
higen Kosten der Vorhaben.

Begleitmaßnahmen können von der Gemeinschaft eine finan-
zielle Unterstützung von maximal 100 % der Kosten erhalten.

(4) Für Demonstrationsvorhaben werden von der Kommis-
sion nach Durchführung des in Artikel 11 vorgesehenen
Verfahrens Leitlinien festgelegt und im Amtsblatt der Europä-
ischen Gemeinschaften veröffentlicht. Die Leitlinien sollen die
Synergie zwischen Demonstrationsmaßnahmen und den grund-

legenden Leitlinien der Umweltpolitik der Gemeinschaft im
Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung fördern.

(5) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
Vorschläge für Vorhaben, die gemäß Absatz 2 Buchstabe a)
finanziert werden sollen. Bei Vorhaben, die mehrere Mitglied-
staaten betreffen, wird der Vorschlag von dem Mitgliedstaat
übermittelt, in dem sich die koordinierende Stelle befindet.

Die Kommission setzt alljährlich den Zeitpunkt für die Über-
mittlung von Vorschlägen fest und befindet gemäß Absatz 10
über die Vorschläge.

(6) Für die Gewährung einer finanziellen Unterstützung
gemäß Absatz 10 kommen nur Vorhaben in Betracht, die den
Anforderungen des Artikels 2 sowie des Absatzes 2 Buchstabe
a) des vorliegenden Artikels entsprechen und den folgenden
Kriterien genügen:

a) Sie bieten Lösungen für ein Problem, das sich in der
Gemeinschaft sehr oft stellt oder für einige Mitgliedstaaten
von großer Bedeutung ist.

b) Sie wenden innovative Techniken oder Methoden an.

c) Sie haben exemplarischen Charakter und stellen gegenüber
der derzeitigen Situation einen Fortschritt dar.

d) Sie können die Verbreitung und eine möglichst umfang-
reiche Anwendung umweltfreundlicher Praktiken, Technolo-
gien und/oder Produkte bewirken.

e) Sie dienen der Entwicklung und dem Transfer von
Know-how, das in identischen oder ähnlichen Situationen
angewandt werden kann.

f) Sie fördern die Zusammenarbeit im Umweltbereich.

g) Sie weisen ein unter dem Umweltaspekt potentiell zufrie-
denstellendes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf.

h) Sie dienen der Einbeziehung von Umweltaspekten in Tätig-
keiten mit hauptsächlich wirtschaftlichen und sozialen Ziel-
setzungen.

Bei der Prüfung dieser Vorschläge sollten gegebenenfalls auch
ihre Auswirkungen auf die Beschäftigung berücksichtigt
werden.

(7) Nicht erstattungsfähig sind Ausgaben für:

a) Geländekäufe;

b) Studien, die nicht speziell unter der Zielsetzung der finan-
zierten Vorhaben durchgeführt werden;

c) Investitionen in größere Infrastrukturen oder Investitionen
nichtinnovativer struktureller Art einschließlich in Tätig-
keiten, die bereits auf industrieller Ebene durchgeführt
werden;

d) Tätigkeiten im Bereich der Forschung und technologischen
Entwicklung.

(8) Auf Initiative der Kommission

a) sind nach Anhörung des in Artikel 11 genannten
Ausschusses Vorhaben, die gemäß Absatz 2 Buchstabe b)
und Begleitmaßnahmen, die gemäß Absatz 2 Buchstabe c)
Ziffer i) zu finanziere sind, Gegenstand von Aufforderungen
zur Interessenbekundung. Die Mitgliedstaaten können der
Kommission Vorschläge für Vorhaben übermitteln, die
gemäß Absatz 2 Buchstabe b) zu finanzieren sind;
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b) sind Begleitmaßnahmen, die gemäß Absatz 2 Buchstabe c)
Ziffer ii) zu finanzieren sind, Gegenstand von Aufforde-
rungen zur Interessenbekundung.

Sämtliche Aufforderungen zur Interessenbekundung werden im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften unter Angabe der
spezifischen Kriterien, die erfüllt werden müssen, veröffentlicht.

(9) Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten eine
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und des Inhalts der
gemäß Absatz 2 Buchstaben a) und b) vorgelegten Vorschläge.
Auf Antrag stellt sie den Mitgliedstaaten die Originaldokumente
zwecks Einsichtnahme zur Verfügung.

(10) Vorhaben, die für die Gewährung einer finanziellen
Unterstützung in Frage kommen, werden dem Verfahren
gemäß Artikel 11 unterzogen.

(11) Die Kommission verabschiedet eine Rahmenentschei-
dung, die an die Mitgliedstaaten gerichtet ist und die ausge-
wählten Vorhaben betrifft, sowie Einzelentscheidungen, die an
die Mittelempfänger gerichtet sind und den Betrag der finan-
ziellen Unterstützung, die Modalitäten für die Finanzierung und
die Kontrolle sowie alle spezifischen technischen Bedingungen
der ausgewählten Vorhaben festlegen.

Artikel 5

LIFE-Drittländer

(1) Das spezifische Ziel von LIFE-Drittländer ist es, in den
Drittländern im Mittelmeer- und Ostseeraum, mit Ausnahme
der in Artikel 6 Absatz 1 genannten mittel- und osteuropäi-
schen Länder, die ein Assoziierungsabkommen mit der Europä-
ischen Gemeinschaft geschlossen haben, zum Aufbau der für
den Umweltbereich nötigen Kapazitäten und Verwaltungsstruk-
turen sowie zur Ausarbeitung einer Umweltpolitik und von
Aktionsprogrammen für den Umweltschutz beizutragen.

(2) Durch LIFE-Drittländer können folgende Maßnahmen
gefördert werden:

a) Vorhaben der technischen Hilfe, die dem in Absatz 1
genannten Ziel dienlich sind;

b) Begleitmaßnahmen, die erforderlich sind für die Bewertung,
Überwachung und Förderung von in der derzeitigen Durch-
führungsphase des LIFE-Instruments und den beiden voran-
gegangenen Phasen durchgeführten Maßnahmen sowie für
den Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Vorhaben
und die Verbreitung von Informationen über die Erfah-
rungen und Ergebnisse der Maßnahmen.

(3) Die finanzielle Unterstützung erfolgt in Form einer Kofi-
nanzierung der Vorhaben und Begleitmaßnahmen. Die finan-
zielle Unterstützung der Gemeinschaft beläuft sich auf maximal
70 % der Kosten von Vorhaben gemäß Absatz 2 Buchstabe a)
und maximal 100 % der Kosten der Begleitmaßnahmen gemäß
Absatz 2 Buchstabe b).

(4) Die Behörden der betroffenen Drittländer übermitteln
der Kommission Vorschläge für Vorhaben, die gemäß Absatz 2
Buchstabe a) finanziert werden sollen. Bei Vorhaben, die
mehrere Länder betreffen, werden die Vorschläge von dem
Land übermittelt, in dem sich die koordinierende Stelle
befindet, oder von der internationalen Organisation, die sich in
dem betreffenden geographischen Gebiet für den Umweltschutz
einsetzt.

Die Kommission setzt alljährlich den Zeitpunkt für die Über-
mittlung von Vorschlägen fest und befindet gemäß Absatz 7
über diese Vorschläge.

(5) Für die Gewährung einer finanziellen Unterstützung
gemäß Absatz 7 kommen nur Vorhaben in Betracht, die den
Anforderungen des Artikels 2 sowie des Absatzes 2 Buchstabe
a) des vorliegenden Artikels entsprechen und den folgenden
Kriterien genügen:

a) Sie sind von Interesse für die Gemeinschaft, insbesondere
wegen ihres Beitrags zur Umsetzung regionaler und interna-
tionaler Leitlinien und Vereinbarungen.

b) Sie leisten einen Beitrag zu einem Konzept, das eine nach-
haltige Entwicklung auf internationaler, nationaler oder
regionaler Ebene fördert.

c) Sie bieten Lösungen für größere Umweltprobleme in der
Region und dem betreffenden Bereich.

Vorhaben, die eine grenzüberschreitende, übernationale oder
regionale Zusammenarbeit fördern, werden vorrangig behan-
delt.

(6) Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten eine
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und des Inhalts der
von den Drittländern vorgelegten Vorschläge.

Auf Antrag stellt sie den Mitgliedstaaten die Originaldokumente
zwecks Einsichtnahme zur Verfügung.

(7) Vorhaben, die für die Gewährung einer finanziellen
Unterstützung in Frage kommen, werden dem Verfahren
gemäß Artikel 11 unterzogen. Unbeschadet dieses Verfahrens
wird der Ausschuß gemäß Artikel 21 der Richtlinie 92/
43/EWG gehört, bevor eine Entscheidung über Vorhaben im
Bereich des Naturschutzes getroffen wird. Die Kommission
verabschiedet eine Entscheidung über die Liste der ausge-
wählten Vorhaben.

(8) Die ausgewählten Vorhaben sind Gegenstand eines
Vertrags zwischen der Kommission und den Mittelempfängern,
in dem der Betrag der finanziellen Unterstützung, die Modali-
täten für die Finanzierung und die Kontrolle sowie alle spezifi-
schen technischen Bedingungen der ausgewählten Vorhaben
festgelegt werden. Die Liste der ausgewählten Vorschläge wird
den Mitgliedstaaten übermittelt.

(9) Begleitmaßnahmen, die gemäß Absatz 2 Buchstabe b) zu
finanzieren sind, sind auf Initiative der Kommission Gegen-
stand von Aufforderungen zur Interessenbekundung; diese
werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften unter
Angabe der spezifischen Kriterien, die erfüllt werden müssen,
veröffentlicht.

Artikel 6

Teilnahme der Beitrittskandidaten

(1) Das Instrument LIFE steht den beitrittswilligen mittel-
und osteuropäischen Ländern nach Maßgabe der mit diesen
Ländern geschlossenen Assoziierungsabkommen offen, und
zwar auf der Grundlage der Bestimmungen, die in der Entschei-
dung des für das jeweilige Land zuständigen Assoziationsrats
festgelegt wurden.

(2) Die nationalen Behörden der betroffenen Länder über-
mitteln der Kommission innerhalb der von der Kommission
gemäß Artikel 3 Absatz 4 und Artikel 4 Absatz 5 festgesetzten
Fristen Vorschläge für Vorhaben, die durch LIFE-Natur und
LIFE-Umwelt gefördert werden sollen. Bei Vorhaben, die
mehrere Länder betreffen, wird der Vorschlag von dem Land
übermittelt, in dem sich die koordinierende Stelle befindet.
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(3) Bei der Entscheidung über die Gewährung einer finan-
ziellen Unterstützung durch die Gemeinschaft werden die
Vorschläge, die den allgemeinen Kriterien nach Artikel 2 und
den spezifischen Kriterien nach Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe b)
und Artikel 4 Absätze 6 und 8 genügen, in Betracht gezogen.

(4) Die Kommission übermittelt den Mitgliedstaaten eine
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte und des Inhalts der
von den einzelstaatlichen Behörden der jeweiligen Länder
vorgelegten Vorschläge. Auf Antrag stellt sie den Mitglied-
staaten die Originaldokumente zwecks Einsichtnahme zur
Verfügung.

(5) Vorhaben, die für die Gewährung einer finanziellen
Unterstützung durch LIFE in Frage kommen, werden je nach
Art des Vorhabens dem Verfahren gemäß Artikel 3 Absatz 7
oder dem Verfahren gemäß Artikel 11 unterzogen.

(6) Die ausgewählten Vorhaben sind Gegenstand eines
Vertrags oder einer Vereinbarung zwischen der Kommission
und den Mittelempfängern, in dem/der der Betrag der finan-
ziellen Unterstützung, die Modalitäten für die Finanzierung und
die Kontrolle sowie alle spezifischen technischen Bedingungen
der ausgewählten Vorhaben festgelegt werden. Die Liste der
ausgewählten Vorschläge wird den Mitgliedstaaten übermittelt.

(7) Sobald Auflagen und Bestimmungen, die denen in
Absatz 1 entsprechen, für die anderen beitrittswilligen Länder
festgelegt worden sind, können auch diese Länder gemäß den
Absätzen 2 bis 6 an LIFE teilnehmen. Länder, die im Rahmen
dieses Artikels teilnehmen, können nicht im Rahmen des Arti-
kels 5 teilnehmen.

(8) Die jährliche Aufschlüsselung der Mittel, die von den in
den Absätzen 1 bis 7 genannten Ländern für die Mitfinanzie-
rung des Instruments aufgebracht werden, wird im Einzelplan
III Teil B Anlage IV des Gesamthaushaltsplans der Europäischen
Union veröffentlicht.

Artikel 7

Abstimmung der Finanzierungsinstrumente

(1) Unbeschadet der in Artikel 6 festgelegten Bedingungen
für die Beitrittskandidaten kommen Vorhaben, die aus den
Strukturfonds oder anderen Haushaltsinstrumenten der
Gemeinschaft gefördert werden, für eine finanzielle Unterstüt-
zung im Rahmen dieser Verordnung nicht in Betracht.

(2) Die Kommission sorgt dafür, daß Maßnahmen im
Rahmen dieser Verordnung mit Maßnahmen der Strukturfonds,
der Programme für Forschung, technologische Entwicklung
und Demonstration oder sonstiger Finanzierungsinstrumente
der Gemeinschaft vereinbar sind.

Artikel 8

Dauer der dritten Phase und Haushaltsmittel

(1) LIFE wird stufenweise durchgeführt. Die dritte Phase
beginnt am 1. Januar 2000 und endet am 31. Dezember 2004.
Als Finanzrahmen für die Durchführung der dritten Phase wird
für den Zeitraum 2000 bis 2004 ein Betrag von 640 Mio. EUR
festgesetzt.

(2) Die Haushaltsmittel für Maßnahmen gemäß dieser
Verordnung werden als jährliche Mittelbeträge in den Gesamt-
haushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die Haus-

haltsbehörde legt fest, welche Mittel im betreffenden Haushalts-
jahr im Rahmen der Finanziellen Vorausschau verfügbar sind.

(3) Die Mittel werden wie folgt auf die einzelnen Maßnah-
menbereiche aufgeteilt:

a) 47 % für Maßnahmen gemäß Artikel 3;

b) 47 % für Maßnahmen gemäß Artikel 4;

c) 6 % für Maßnahmen gemäß Artikel 5.

Für Begleitmaßnahmen können maximal 5 % der verfügbaren
Mittel zur Verfügung gestellt werden.

Artikel 9

Überwachung der Vorhaben

(1) Bei jedem durch LIFE finanzierten Vorhaben übermittelt
der Mittelempfänger der Kommission und — auf Antrag —
dem betroffenen Mitgliedstaat technische und finanzielle
Berichte über den Stand der Arbeiten. Den Mitgliedstaaten
können die Berichte in zusammengefaßter Form übermittelt
werden. Ferner ist der Kommission und dem betroffenen
Mitgliedstaat innerhalb von drei Monaten nach Abschluß des
Vorhabens ein Schlußbericht zu übermitteln.

Die Kommission entscheidet über Form und Inhalt der
Berichte. Die Berichte stützen sich auf physische und finanzielle
Indikatoren, die in der Entscheidung der Kommission über die
Genehmigung des Vorhabens oder in dem mit den Mittelemp-
fängern abgeschlossenen Vertrag bzw. der mit den Mittelemp-
fängern abgeschlossenen Vereinbarung festgelegt werden. Den
Indikatoren muß entnommen werden können, wie weit die
Arbeiten fortgeschritten sind und welche Ziele innerhalb einer
bestimmten Frist erreicht werden sollen.

(2) Unbeschadet der gemäß Artikel 248 des Vertrags vom
Rechnungshof in Zusammenarbeit mit den zuständigen einzel-
staatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder -dienststellen
durchgeführten Kontrollen oder etwaiger nach Artikel 279
Buchstabe c) des Vertrags durchgeführter Kontrollmaßnahmen
können Beamte oder sonstige Bedienstete der Kommission
durch LIFE finanzierte Vorhaben vor Ort insbesondere durch
Stichproben kontrollieren.

Die Kommission unterrichtet den betroffenen Empfänger und
den betroffenen Mitgliedstaat vorab, daß sie eine Überprüfung
vor Ort vornehmen wird, es sei denn, es besteht ein begrün-
deter Verdacht auf Betrug und/oder mißbräuchliche Verwen-
dung.

(3) Während eines Zeitraums von fünf Jahren ab der letzten
Auszahlung von Mitteln für eine Maßnahme bewahrt der
Empfänger der finanziellen Unterstützung alle Belege über die
mit der Maßnahme zusammenhängenden Ausgaben zur
Einsichtnahme durch die Kommission auf.

(4) Die Kommission paßt auf der Grundlage der Ergebnisse
der in den Absätzen 1 und 2 genannten Berichte und Stich-
proben nötigenfalls den Umfang der ursprünglich bewilligten
finanziellen Unterstützung oder die Bedingungen für ihre
Gewährung sowie den Zeitplan für die Auszahlungen an.

(5) Die Kommission ergreift alle sonstigen notwendigen
Maßnahmen, um zu überprüfen, ob die finanzierten Vorhaben
korrekt und entsprechend den Bestimmungen dieser Verord-
nung durchgeführt werden.
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Artikel 10

Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft

(1) Die Kommission kann die für ein Vorhaben gewährte
finanzielle Unterstützung kürzen, aussetzen oder zurückfor-
dern, wenn sie Unregelmäßigkeiten — wozu auch die Nichtein-
haltung der Bestimmungen dieser Verordnung, der einzelnen
Entscheidung oder des Vertrags bzw. der Vereinbarung über die
betreffende finanzielle Unterstützung gehört — feststellt oder
wenn ohne ihre Zustimmung eine wesentliche Änderung an
dem Vorhaben vorgenommen wurde, die mit der Art des
Vorhabens oder dessen Durchführungsbedingungen nicht
vereinbar ist.

(2) Wenn die Fristen nicht eingehalten wurden oder wenn
nur ein Teil der gewährten finanziellen Unterstützung durch
den Stand der Durchführung eines Vorhabens gerechtfertigt ist,
fordert die Kommission den Empfänger auf, ihr innerhalb einer
bestimmten Frist seine Stellungnahme zu übermitteln. Falls
dieser keine angemessene Begründung liefern kann, ist die
Kommission befugt, den Restbetrag der finanziellen Unterstüt-
zung zu streichen und die Rückzahlung der bereits gezahlten
Gelder zu fordern.

(3) Jeder zu Unrecht ausgezahlte Betrag muß der Kommis-
sion zurückerstattet werden. Auf nicht rechtzeitig zurückge-
zahlte Beträge können Verzugszinsen erhoben werden. Die
Kommission legt die Durchführungsbestimmungen für diesen
Absatz fest.

Artikel 11

Ausschuß

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuß (nachste-
hend „Ausschuß“ genannt) unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die
Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 8.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/
468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

(3) Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 12

Bewertung der dritten Phase und Fortsetzung von LIFE

(1) Bis zum 30. September 2003 unterbreitet die Kommis-
sion dem Europäischen Parlament und dem Rat

a) einen Bericht über die Durchführung dieser Verordnung,
ihren Beitrag zur Weiterentwicklung der gemeinschaftlichen
Umweltpolitik und die Verwendung der bewilligten Mittel
sowie gegebenenfalls Vorschläge für etwaige Änderungen im
Hinblick auf die Fortführung der Aktion nach der dritten
Phase;

b) gegebenenfalls einen Vorschlag für eine vierte Phase von
LIFE.

(2) Das Europäische Parlament und der Rat beschließen bis
spätestens 1. Juli 2004 in Übereinstimmung mit dem Vertrag
über die Durchführung der vierten Phase ab dem 1. Januar
2005.

Artikel 13

Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1973/92 des Rates

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1973/92 des Rates wird
aufgehoben; die auf jene Verordnung gestützten Entschei-
dungen und Verträge bzw. Vereinbarungen über die Gewäh-
rung finanzieller Unterstützung bleiben hiervon unberührt.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten
als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind
gemäß der Entsprechungstabelle im Anhang zu lesen.

Artikel 14

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 17. Juli 2000.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

Im Namen des Rates

Der Präsident

J. GLAVANY
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Verordnung (EWG) Nr. 1973/92 Vorliegende Verordnung

ANHANG

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) Artikel 3 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a)

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffern i) und ii) Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a)

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer iii) Unterabsatz 1 Artikel 4 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe b)

Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer iii) erster, zweiter,
dritter und vierter Gedankenstrich

—

Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a) Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe a)

Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben b) und c) —

Artikel 2 Absatz 3 Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b), Artikel 4 Absatz 2 Buch-
stabe c) und Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b)

Artikel 4 Buchstabe a) Artikel 3 Absatz 3 Satz 1, Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz
1 und Artikel 5 Absatz 3 Satz 1

Artikel 4 Buchstabe b) —

Artikel 5 Artikel 7 Absatz 1

Artikel 6 Artikel 7 Absatz 2

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 1 Artikel 8 Absatz 1 Sätze 1 und 2

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 2 Artikel 8 Absatz 1 Satz 3

Artikel 7 Absatz 1 Unterabsatz 3 Artikel 8 Absatz 2 Satz 2

Artikel 7 Absatz 2 —

Artikel 7 Absatz 3 —

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 8 Absatz 3

Artikel 8 Absatz 2 Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a) erster Teil und Buchstabe
b) und Artikel 4 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3

Artikel 8 Absatz 3 Artikel 3 Absatz 3 Buchstabe a) zweiter Teil, Artikel 4
Absatz 3 Unterabsatz 4 und Artikel 5 Absatz 3 Satz 2

Artikel 9 Absatz 1 Artikel 3 Absatz 4 und Absatz 8 Buchstabe a), Artikel 4
Absatz 5 und Absatz 8 Buchstabe a)

Artikel 9 Absatz 2 Artikel 5 Absatz 4

Artikel 9 Absatz 3 —

Artikel 9 Absatz 4 Artikel 3 Absatz 6, Artikel 4 Absatz 9 und Artikel 5
Absatz 6

Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 1 Artikel 3 Absatz 7 Unterabsatz 1, Absatz 8 Buchstabe a)
Satz 1, Artikel 4 Absatz 8 Buchstabe a) und Absatz 10
sowie Artikel 5 Absatz 7

Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 2 erster Gedankenstrich Artikel 3 Absatz 7 Unterabsatz 2 und Artikel 4 Absatz 11

Artikel 9 Absatz 5 Unterabsatz 2 zweiter Gedankenstrich Artikel 5 Absatz 8

Artikel 9 Absatz 6 Artikel 3 Absatz 7 Unterabsatz 2, Artikel 4 Absatz 11 und
Artikel 5 Absatz 8
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Verordnung (EWG) Nr. 1973/92 Vorliegende Verordnung

Artikel 9a Absatz 1 Buchstabe a) Artikel 2

Artikel 9a Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer i) Artikel 3 Absatz 5 Buchstabe a)

Artikel 9a Absatz 1 Buchstabe b) Ziffern ii) und iii) Artikel 4 Absatz 6

Artikel 9a Absatz 1 Buchstabe b) Ziffer iv) —

Artikel 9a Absatz 1 Buchstabe c) erster, zweiter, dritter und
vierter Gedankenstrich

Artikel 5 Absatz 5

Artikel 9a Absatz 1 Buchstabe c) fünfter und sechster
Gedankenstrich

Artikel 2 Unterabsatz 2 Buchstaben b) und c)

Artikel 9a Absatz 2 —

Artikel 9b Artikel 4 Absatz 7 Buchstaben b), c) und d)

Artikel 10 Absatz 1 erster Gedankenstrich Artikel 9 Absatz 5

Artikel 10 Absatz 1 zweiter und dritter Gedankenstrich —

Artikel 10 Absatz 2 Artikel 9 Absatz 2

Artikel 10 Absatz 3 Artikel 9 Absatz 3

Artikel 11 Absatz 1 Artikel 10 Absatz 1

Artikel 11 Absatz 2 Artikel 10 Absatz 2

Artikel 11 Absatz 3 Artikel 10 Absatz 3

Artikel 12 Absatz 1 —

Artikel 12 Absatz 2 Artikel 9 Absatz 1

Artikel 12 Absatz 3 Artikel 9 Absatz 4

Artikel 12 Absatz 4 —

Artikel 13 Artikel 11

Artikel 13a Artikel 6

Artikel 14 Artikel 12

Artikel 15 —

Artikel 16 —

Artikel 17 Artikel 14
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Erklärung der Kommission

Die Kommission nimmt zur Kenntnis, daß das Europäische Parlament und der Rat sich im Hinblick auf die
Auswahl der Vorhaben auf ein Regelungsverfahren verständigt haben. Im gesonderten Vorschlag der
Kommission nach der zweiten Lesung im Parlament war ein Verwaltungsverfahren vorgesehen.

Die Kommission unterstreicht wie bereits bei der Verabschiedung des gemeinsamen Standpunktes die
Bedeutung einer Anwendung der Kriterien gemäß Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates vom
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen
Durchführungsbefugnisse.

Da die Auswahl der Vorhaben eine Maßnahme mit beträchtlichen Auswirkungen auf den Haushalt darstellt,
sollte sie nach Auffassung der Kommission nach dem Verwaltungsverfahren erfolgen.

Die Kommission ist der Auffassung, daß eine Nichtbeachtung der Bestimmungen von Artikel 2 des
Beschlusses 1999/468/EG des Rates in einem so eindeutigen Falle wie dem vorliegenden gegen Sinn und
Wortlaut des Ratsbeschlusses verstößt.

Die Kommission behält sich daher ihre Position in dieser Angelegenheit vor, einschließlich ihres Rechts, den
Gerichtshof anzurufen.

Erklärung des Rates

Der Rat nimmt die Erklärung der Kommission zur Wahl des Ausschußverfahrens zur Kenntnis, das für die
von der Kommission im Rahmen der LIFE-Verordnung zu erlassenden Durchführungsmaßnahmen gelten
soll.

Bei seiner Entscheidung für das Regelungsverfahren gemäß Artikel 5 des Beschlusses 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse hat der Rat der Erfahrung, die mit dem Regelungsverfahren im Rahmen des
LIFE-Instruments in der ersten Phase (seit 1992) und der zweiten Phase (seit 1996) gemacht wurde, sowie
der Eigenart des LIFE-Instruments Rechnung getragen, das für den Umweltschutz in der Gemeinschaft eine
entscheidende Rolle spielt und zur Umsetzung und Weiterentwicklung der Umweltpolitik der Gemeinschaft
beiträgt.

Der Rat erinnert daran, daß die in Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates niedergelegten Kriterien
rechtlich unverbindlich sind und nur als Hinweis dienen. Nach Auffassung des Rates rechtfertigt der
Anwendungsbereich der Durchführungsbefugnisse in diesr Verordnung voll und ganz, daß auf ein Rege-
lungsverfahren zurückgegriffen wird.

Erklärung der Kommission

Die Kommission erklärt, daß sie vor der jährlichen Festsetzung der Fristen für die Einreichung von
Vorschlägen die Einhaltbarkeit dieser Fristen mit den zuständigen Ausschüssen prüfen wird.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1656/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Juli 2000

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Juli 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 27. Juli 2000 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestim-
mung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0707 00 05 628 136,5
999 136,5

0709 90 70 052 63,0
528 65,2
999 64,1

0805 30 10 388 54,7
524 56,3
528 64,3
999 58,4

0806 10 10 052 99,2
220 170,1
400 206,4
508 155,6
512 58,4
600 75,3
624 133,6
999 128,4

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 83,1
400 62,0
508 62,9
512 110,4
528 84,6
720 72,7
804 85,9
999 80,2

0808 20 50 388 85,9
512 74,1
528 78,0
720 118,7
804 81,8
999 87,7

0809 10 00 052 173,7
064 122,1
066 109,3
999 135,0

0809 20 95 052 361,7
400 209,5
404 384,2
616 255,0
999 302,6

0809 40 05 064 55,4
624 171,3
999 113,4

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission (ABl. L 307 vom 2.12.1999,
S. 46). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1657/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Juli 2000

zur Erteilung der in den zehn ersten Arbeitstagen des Monats Juli 2000 gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 327/98 zur Einfuhr von Reis beantragten Lizenzen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 327/98 der Kommission
vom 10. Februar 1998 zur Eröffnung und Verwaltung von
Einfuhrzollkontingenten für Reis und Bruchreis (1), geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 648/98 (2), insbesondere auf
Artikel 5 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.
327/98 beschließt die Kommission innerhalb von zehn
Tagen nach der Frist, in der die Lizenzanträge mitzu-
teilen sind, in welchem Umfang den gestellten Anträgen
stattgegeben wird. Sie legt außerdem die Mengen fest,
die im Rahmen der folgenden Tranche zur Verfügung
stehen.

(2) Eine Prüfung der Anträge hat ergeben, daß Einfuhrli-
zenzen für die beantragten Mengen im Rahmen der
Tranche für Juli 2000 nach Anwendung der entspre-

chenden, im Anhang angeführten Verringerungssätze zu
erteilen sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Für die in den zehn ersten Arbeitstagen des Monats Juli
2000 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 327/98 gestellten und
der Kommission mitgeteilten Anträge werden Einfuhrlizenzen
unter Anwendung der im Anhang fallweise festgesetzten
Verringerungssätze für die beantragten Reismengen erteilt.

(2) Die im Rahmen der folgenden Tranche verfügbaren
Mengen sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Juli 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 37 vom 11.2.1998, S. 5.
(2) ABl. L 88 vom 24.3.1998, S. 3.
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Ursprung Verringerungssatz
(in %)

Tranche des Monats
September 2000

(in t)

Ursprung Verringerungssatz
(in %)

Tranche des Monats
September 2000

(in t)

Ursprung Verringerungssatz
(in %)

ANHANG

Auf die für die Tranche des Monats Juli 2000 beantragten Mengen anwendbare Verringerungssätze und im Rahmen der
folgenden Tranche verfügbare Mengen:

a) In Artikel 2 genannte Menge halbgeschliffener oder vollständig geschliffener Reis des KN-Codes 1006 30:

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1) 7 137,61

Thailand 0 (1) 395,17

Australien 0 (1) 18

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.

b) In Artikel 2 genannte Menge geschälter Reis des KN-Codes 1006 20:

Australien 0 (1) 343,24

Vereinigte Staaten von Amerika 0 (1) 30

Thailand 0 (1) 71,03

Anderer Ursprung 0 (1) 52,50

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.

c) In Artikel 2 genannte Menge Bruchreis des KN-Codes 1006 40:

Thailand 0 (1)

Australien 0 (1)

Guyana 0 (1)

Vereinigte Staaten von Amerika 97,2222

Anderer Ursprung 91,6667

(1) Lizenzerteilung für die beantragte Menge.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1658/2000 DER KOMMISSION
vom 26. Juli 2000

zur Eröffnung zusätzlicher Kontingente für die Einfuhren von Textilwaren mit Ursprung in
bestimmten Drittländern in die Gemeinschaft im Kontingentsjahr 2001, die im November 2000 an

Handelsmessen in der Europäischen Gemeinschaft teilnehmen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 über die gemeinsame Einfuhrregelung für
bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern (1), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1072/1999 der
Kommission (2), insbesondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zu den in Anhang V der Verordnung (EWG) Nr. 3030/
93 aufgeführten Höchstmengen können bei Bedarf unter
bestimmten Umständen zusätzliche Kontingente eröffnet
werden; der Kommission wurde ein Antrag auf Eröff-
nung zusätzlicher Kontingente für die im Jahr 2000
stattfindenden Handelsmessen vorgelegt.

(2) Bereits in den Vorjahren wurden im Zusammenhang mit
Handelsmessen zusätzliche Kontingente für bestimmte
Drittländer eröffnet.

(3) Die zusätzlichen Kontingente können nur für Waren, die
von den Ausfuhrländern auf der betreffenden Messe
ausgestellt wurden, und für die in Kaufverträgen verein-
barten Mengen in Anspruch genommen werden, für die
von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in
dem die Messe stattfindet, eine Bescheinigung ausgestellt
wurde.

(4) Um ein Überschreiten dieser zusätzlichen Kontingente
zu verhindern, ist der Mitgliedstaat, in dessen Gebiet die
Messe stattfindet, aufzufordern, zum einen dafür zu
sorgen, daß die Gesamtmengen in den bescheinigten
Kaufverträgen diese zusätzlichen Kontingentsmengen
nicht übersteigen, und zum anderen der Kommission
nach Abschluß der Messe diese Gesamtmengen mitzu-
teilen.

(5) Auf die Einfuhren von Waren in die Gemeinschaft, für
die die zusätzlichen Kontingente eröffnet werden, sind
die Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93
anzuwenden, die für die Einfuhr von Waren gelten,
welche den in Anhang V zu dieser Verordnung aufge-
führten Höchstmengen unterliegen, mit Ausnahme der
Flexibilitätsbestimmungen.

(6) Überdies ist den Anträgen auf Einfuhrgenehmigungen
der auf der betreffenden Messe unterzeichnete und von

den zuständigen Behörden des betreffenden Mitglied-
staats bescheinigte Kaufvertrag beizufügen.

(7) Zur Verhinderung von Umgehungseinfuhren sollten
Einfuhrgenehmigungen nur für Waren erteilt werden, die
frühestens am 1. Januar 2001 in dem Lieferland, in dem
sie ihren Ursprung haben, versandt werden.

(8) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Textilausschusses —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zusätzlich zu den mit der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93
festgesetzten Einfuhrhöchstmengen werden für die im
November 2000 in der Europäischen Gemeinschaft stattfin-
denden Handelsmessen die im Anhang aufgeführten Einfuhr-
kontingente für das Kontingentsjahr 2001 eröffnet.

Artikel 2

(1) Die in Artikel 1 genannten zusätzlichen Kontingente
können nur für die Waren, die von den Ausfuhrländern auf der
betreffenden Messe ausgestellt wurden, und für die in Kaufver-
trägen vereinbarten Mengen in Anspruch genommen werden,
für die von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in
dem die Messe stattfindet, eine Bescheinigung ausgestellt
wurde.

(2) Die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dessen
Gebiet die Messe stattfindet, sorgen dafür, daß die Gesamt-
mengen in den bescheinigten Kaufverträgen die im Anhang
festgesetzten Höchstmengen nicht überschreiten.

(3) Der betreffende Mitgliedstaat teilt der Kommission späte-
stens 30 Tage nach Abschluß der Messe die Gesamtmengen in
den auf der Messe geschlossenen bescheinigten Kaufverträgen
mit. In dieser Mitteilungen sind Lieferland und Kategorie anzu-
geben.

Artikel 3

(1) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 unterliegen die
Einfuhren von Waren in die Gemeinschaft, für die zusätzliche
Kontingente eröffnet wurden, den Bestimmungen der Verord-
nung (EWG) Nr. 3030/93, die für Einfuhren von Waren gelten,
welche den in Anhang V dieser Verordnung festgesetzten
Höchstmengen unterliegen, mit Ausnahme der Flexibilitätsbe-
stimmungen.

(1) ABl. L 275 vom 8.11.1993, S. 1.
(2) ABl. L 134 vom 28.5.1999, S. 1.
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(2) Einfuhrgenehmigungen werden nur gegen Vorlage einer Ausfuhrlizenz erteilt, bei der in Feld 9 die
betreffende Messe und das betreffende Jahr angegeben sind und der das Original des nach Artikel 2
bescheinigten Kaufvertrags beigefügt ist.

(3) Die Einfuhrgenehmigungen gelten nur für die Waren, die frühestens am 1. Januar 2001 aus dem
Drittland, in dem sie ihren Ursprung haben, in die Gemeinschaft versandt werden.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Kategorie Einheit Drittland (1) Höchstmenge

ANHANG

Zusätzliche Kontingente für die Berliner Messe 22. bis 26. November 2000

(Die vollständige Beschreibung der Waren findet sich in Anhang I zu der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates.)

1 Tonnen Pakistan 66
Tonnen Ukraine 2

4 1 000 Stück Belarus 4
1 000 Stück Indien 454
1 000 Stück Indonesien 212
1 000 Stück Malaysia 94
1 000 Stück Pakistan 225
1 000 Stück Ukraine 4
1 000 Stück Vietnam 25

5 1 000 Stück Belarus 4
1 000 Stück Indien 252
1 000 Stück Malaysia 42
1 000 Stück Pakistan 215
1 000 Stück Ukraine 12
1 000 Stück Vietnam 20

6 1 000 Stück Indien 118
1 000 Stück Indonesien 131
1 000 Stück Malaysia 92
1 000 Stück Sri Lanka 116
1 000 Stück Vietnam 20

7 1 000 Stück Indien 407
1 000 Stück Indonesien 98
1 000 Stück Sri Lanka 99
1 000 Stück Vietnam 25

8 1 000 Stück Belarus 4
1 000 Stück Indien 323
1 000 Stück Indonesien 518
1 000 Stück Malaysia 82
1 000 Stück Pakistan 158
1 000 Stück Sri Lanka 270
1 000 Stück Ukraine 4
1 000 Stück Vietnam 220

9 Tonnen Pakistan 233

12 1 000 Paar Belarus 4
1 000 Paar Ukraine 20

15 1 000 Stück Belarus 4
1 000 Stück Indien 124
1 000 Stück Ukraine 20
1 000 Stück Vietnam 20
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Kategorie Einheit Drittland (1) Höchstmenge

16 1 000 Stück Ukraine 4

18 Tonnen Vietnam 5

20 Tonnen Belarus 2
Tonnen Indien 294
Tonnen Pakistan 149
Tonnen Ukraine 2

21 1 000 Stück Sri Lanka 240
1 000 Stück Vietnam 30

26 1 000 Stück Belarus 4
1 000 Stück Indien 383
1 000 Stück Ukraine 4

27 1 000 Stück Belarus 4
1 000 Stück Indien 372

29 1 000 Stück Indien 268

78 Tonnen Vietnam 5

118 Tonnen Belarus 2

(1) Zusätzliche Kontingente sind unter der Bedingung eröffnet, daß der Handel mit Textilwaren mit den betreffenden Ländern im Jahr 2000
Gegenstand eines spezifischen konventionellen Regimes bleibt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1659/2000 DER KOMMISSION
vom 26. Juli 2000

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1445/95 mit Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und
Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch (1), insbesondere auf Artikel 29 Absatz 2 und
Artikel 33 Absatz 12,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1445/95 der
Kommission vom 26. Juni 1995 mit Durchführungsvor-
schriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Rind-
fleisch (2), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1439/2000 (3), wurde von Artikel 5 Absatz 1 der
Verordnung (EWG) Nr. 3719/88 der Kommission vom
16. November 1988 über gemeinsame Durchführungs-
vorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie
Vorausfestsetzungsbescheinigungen für landwirtschaft-
liche Erzeugnisse (4), zuletzt geändert durch die Verord-
nung (EG) Nr. 1127/1999 (5), abgewichen, indem der
Betrag, unter dem keine Lizenz für Erzeugnisse erforder-
lich ist, für die keine Erstattung beantragt wird, auf
60 EUR festgesetzt wurde. Zwecks Vereinfachung sollte
dieser Betrag für lebende Rinder in die Stückzahl und für
die anderen Erzeugnisse in Tonnen umgerechnet
werden.

(2) Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1445/95 beläuft sich die Gültigkeitsdauer der Ausfuhrli-
zenzen mit Vorausfestsetzung der Erstattung für reinras-
sige Zuchttiere des KN-Codes 0102 10 auf 75 Tage, und
bei Ausfuhrlizenzen für Rindfleischerzeugnisse, die im
Rahmen des Verfahrens nach Artikel 44 der Verordnung
(EWG) Nr. 3719/88 erteilt werden, auf vier Monate
zuzüglich des laufenden Monats. Die Erfahrung hat
gezeigt, daß diese Fristen zu kurz sind. Sie sollten daher
auf fünf Monate zuzüglich des laufenden Monats verlän-
gert werden. Darüber hinaus sollte in diesem Zusam-
menhang die Frist gemäß Artikel 44 Absatz 5 der
Verordnung (EWG) Nr. 3719/88, in der der Ausführer
die erteilende Stelle über das Ergebnis einer Ausschrei-
bung in einem Einfuhrdrittland unterrichtet, von 21 auf
90 Tage verlängert werden.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Rindfleisch —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1445/95 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 7 zweiter Unterabsatz erhält folgende Fassung:

„Abweichend von Artikel 5 Absatz 1 vierter Gedankenstrich
der Verordnung (EWG) Nr. 3719/88 ist jedoch für die in
Artikel 8 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich genannten
Erzeugnisse keine Ausfuhrlizenz erforderlich, wenn diese bei
Erzeugnissen des KN-Codes 0102 in einer Stückzahl von
neun oder weniger und bei den anderen Erzeugnissen in
einer Menge von weniger als zwei Tonnen ausgeführt
werden.“

2. Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für die Ausfuhren von Erzeugnissen, für die eine
Ausfuhrerstattung beantragt wird und eine Ausfuhrlizenz
mit Vorausfestsetzung der Erstattung erteilt werden muß,
beläuft sich die Gültigkeitsdauer der Lizenzen mit Voraus-
festsetzung der Erstattung auf:

— fünf Monate zuzüglich des laufenden Monats für Erzeug-
nisse des KN-Codes 0102 10 und auf 75 Tage für die
Erzeugnisse der KN-Codes 0102 90 und 1602,

— 30 Tage für die übrigen Erzeugnisse

ab dem Tag ihrer Ausstellung im Sinne des Artikels 21
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3719/88.

Bei Ausfuhrlizenzen für Rindfleischerzeugnisse, die im
Rahmen des Verfahrens nach Artikel 44 der Verordnung
(EWG) Nr. 3719/88 erteilt werden, läuft die Gültigkeits-
dauer jedoch

— für die Erzeugnisse des KN-Codes 0102 10 am Ende des
fünften Monats,

— für die übrigen Erzeugnisse am Ende des vierten Monats

ab, der auf den Tag ihrer Ausstellung im Sinne von Artikel
21 Absatz 2 derselben Verordnung folgt.

Abweichend von Artikel 44 Absatz 5 der Verordnung
(EWG) Nr. 3719/88 wird die Frist von 21 Tagen für die
Erzeugnisse des KN-Codes 0102 10 auf 90 Tage verlängert.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
(2) ABl. L 143 vom 27.6.1995, S. 35.
(3) ABl. L 161 vom 1.7.2000, S. 67.
(4) ABl. L 331 vom 2.12.1988, S. 1.
(5) ABl. L 135 vom 29.5.1999, S. 48.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 26. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1660/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Juli 2000

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Milch und Milcherzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1040/2000 (2), insbesondere auf Artikel 31 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
kann der Unterschied zwischen den Preisen der in
Artikel 1 der genannten Verordnung aufgeführten
Erzeugnisse im internationalen Handel und den Preisen
dieser Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden, ohne
daß die Grenzen überschritten werden, die sich aus den
gemäß Artikel 300 des Vertrags geschlossenen
Abkommen ergeben.

(2) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 müssen die
Erstattungen für die in Artikel 1 derselben Verordnung
genannten Erzeugnisse, die in unverändertem Zustand
ausgeführt werden, unter Berücksichtigung folgender
Faktoren festgesetzt werden:

— der Lage und voraussichtlichen Entwicklung der
Preise für Milch und Milcherzeugnisse und der
verfügbaren Mengen auf dem Markt der Gemein-
schaft sowie der Preise für Milch und Milcherzeug-
nisse im internationalen Handel,

— der Vermarktungskosten und der günstigsten Kosten
für den Transport von Märkten der Gemeinschaft zu
den Ausfuhrhäfen oder sonstigen Ausfuhrorten der
Gemeinschaft sowie der Heranführungskosten zum
Bestimmungsland,

— der Ziele der gemeinsamen Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse, die diesen Märkten eine
ausgeglichene Lage und eine natürliche Entwicklung
bei den Preisen und dem Handel gewährleisten
sollen,

— der sich aus den gemäß Artikel 300 des Vertrags
geschlossenen Abkommen ergebenden Beschrän-
kungen,

— der Erfordernisse, Störungen auf dem Markt der
Gemeinschaft zu verhindern,

— des wirtschaftlichen Aspekts der beabsichtigten
Ausfuhren.

(3) Gemäß Artikel 31 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr.
1255/1999 werden die Preise in der Gemeinschaft unter
Berücksichtigung der im Hinblick auf die Ausfuhr
günstigsten tatsächlichen Preise ermittelt. Die Ermittlung

der Preise im internationalen Handel erfolgt insbeson-
dere unter Berücksichtigung

a) der tatsächlichen Preise auf den Märkten der dritten
Länder,

b) der günstigsten Einfuhrpreise in den dritten Bestim-
mungsländern bei der Einfuhr aus dritten Ländern,

c) der in den ausführenden dritten Ländern festgestellten
Erzeugerpreise, gegebenenfalls unter Berücksichti-
gung der Subventionen, die von diesen Ländern
gewährt werden,

d) der Angebotspreise frei Grenze der Gemeinschaft.

(4) Gemäß Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1255/1999 können die Lage im internationalen Handel
oder die besonderen Erfordernisse bestimmter Märkte es
notwendig machen, die Erstattung für die in Artikel 1
derselben Verordnung genannten Erzeugnisse je nach
der Bestimmung oder dem Bestimmungsgebiet in unter-
schiedlicher Höhe festzusetzen.

(5) Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1255/
1999 sieht vor, daß die Liste der Erzeugnisse, für welche
eine Erstattung bei der Ausfuhr gewährt wird, und der
Betrag dieser Erstattung mindestens alle vier Wochen
neu festgesetzt werden. Der Erstattungsbetrag kann
jedoch während eines vier Wochen überschreitenden
Zeitraums unverändert beibehalten werden.

(6) Gemäß Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 174/1999
der Kommission vom 26. Januar 1999 mit besonderen
Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr.
804/68 des Rates im Hinblick auf die Ausfuhrlizenzen
und die Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch und Milch-
erzeugnisse (3), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1596/1999 (4), entspricht die Erstattung, die für zuge-
setzte Saccharose enthaltende Milcherzeugnisse gewährt
wird, der Summe aus zwei Teilbeträgen, von denen der
eine der Milcherzeugnismenge Rechnung trägt und
durch Multiplizieren des Grundbetrags mit dem Gehalt
des betreffenden Erzeugnisses an Milcherzeugnissen
berechnet wird. Der zweite Teilbetrag trägt der zuge-
setzten Saccharose Rechnung und wird berechnet durch
Multiplizieren des Gehalts des Gesamterzeugnisses an
Saccharose mit dem Grundbetrag der Erstattung, die am
Tag der Ausfuhr für die Erzeugnisse gilt, die genannt
sind in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EG) Nr. 2038/1999 des Rates vom 13. September 1999
über die gemeinsame Marktorganisation für Zucker (5).
Der letztere Teilbetrag wird jedoch nur berücksichtigt,
wenn die zugesetzte Saccharose aus in der Gemeinschaft
geernteten Zuckerrüben oder aus in der Gemeinschaft
geernteten Zuckerrohr hergestellt worden ist.

(3) ABl. L 20 vom 27.1.1999, S. 8.
(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48. (4) ABl. L 188 vom 21.7.1999, S. 39.
(2) ABl. L 118 vom 19.5.2000, S. 1. (5) ABl. L 252 vom 25.9.1999, S. 1.
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(7) Die Verordnung (EWG) Nr. 896/84 der Kommission (1),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 222/
88 (2), sieht ergänzende Bestimmungen für die Gewäh-
rung der Erstattungen beim Wechsel des Wirtschafts-
jahres vor. Diese Bestimmungen betreffen die mögliche
unterschiedliche Festsetzung der Erstattungen nach
Maßgabe des Herstellungsdatums der Erzeugnisse.

(8) Zur Berechnung der Erstattung für die Schmelzkäse-
sorten ist vorzusehen, daß, wenn Kasein und/oder
Kaseinat zugefügt sind, die betreffende Menge unberück-
sichtigt bleibt.

(9) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die derzeitige
Lage der Märkte für Milch und Milcherzeugnisse und
insbesondere auf die Preise dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft und im internationalen Handel führt dazu,
die Erstattung für die Erzeugnisse auf die im Anhang
dieser Verordnung genannten Beträge festzusetzen.

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die in Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
genannten Ausfuhrerstattungen für ausgeführte Erzeugnisse in
unverändertem Zustand werden auf die im Anhang wiederge-
gebenen Beträge festgesetzt.

(2) Für die Ausfuhren nach Bestimmung Nr. 400 wird für
die Erzeugnisse der KN-Codes 0401, 0402, 0403, 0404, 0405
und 2309 keine Erstattung festgesetzt.

(3) Für die Ausfuhren nach den Bestimmungen 021, 023,
024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 053, 054, 061, 063, 064,
066, 068, 404, 600, 800 und 804 wird für die Erzeugnisse des
KN-Codes 0406 keine Erstattung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Juli 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 91 vom 1.4.1984, S. 71.
(2) ABl. L 28 vom 1.2.1988, S. 1.
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Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der
ErstattungenErzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der

Erstattungen

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Juli 2000 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Milch und
Milcherzeugnisse

(EUR/100 kg Eigengewicht, wenn nicht anders angegeben)

0401 10 10 9000 970 2,327
* * * —

0401 10 90 9000 970 2,327
* * * —

0401 20 11 9100 970 2,327
* * * —

0401 20 11 9500 970 3,597
* * * —

0401 20 19 9100 970 2,327
* * * —

0401 20 19 9500 970 3,597
* * * —

0401 20 91 9100 970 4,551
* * * —

0401 20 91 9500 + —
0401 20 99 9100 970 4,551

* * * —
0401 20 99 9500 + —
0401 30 11 9100 + —
0401 30 11 9400 970 10,50

* * * —
0401 30 11 9700 970 15,77

* * * —
0401 30 19 9100 + —
0401 30 19 9400 + —
0401 30 19 9700 970 15,77

* * * —
0401 30 31 9100 + 38,32
0401 30 31 9400 + 59,85
0401 30 31 9700 + 66,00
0401 30 39 9100 + 38,32
0401 30 39 9400 + 59,85
0401 30 39 9700 + 66,00
0401 30 91 9100 + 75,22
0401 30 91 9400 + 110,55
0401 30 91 9700 + 129,01
0401 30 99 9100 + 75,22
0401 30 99 9400 + 110,55
0401 30 99 9700 + 129,01
0402 10 11 9000 + 58,50
0402 10 19 9000 + 58,50
0402 10 91 9000 + 0,5850
0402 10 99 9000 + 0,5850
0402 21 11 9200 + 58,50
0402 21 11 9300 + 73,10
0402 21 11 9500 + 77,10
0402 21 11 9900 + 83,00
0402 21 17 9000 + 58,50
0402 21 19 9300 + 73,10
0402 21 19 9500 + 77,10
0402 21 19 9900 + 83,00
0402 21 91 9100 + 83,50
0402 21 91 9200 + 84,20
0402 21 91 9300 + 85,10
0402 21 91 9400 + 91,00
0402 21 91 9500 + 93,10
0402 21 91 9600 + 100,90
0402 21 91 9700 + 105,40

0402 21 91 9900 + 110,50
0402 21 99 9100 + 83,50
0402 21 99 9200 + 84,20
0402 21 99 9300 + 85,10
0402 21 99 9400 + 91,00
0402 21 99 9500 + 93,10
0402 21 99 9600 + 100,90
0402 21 99 9700 + 105,40
0402 21 99 9900 + 110,50
0402 29 15 9200 + 0,5850
0402 29 15 9300 + 0,7310
0402 29 15 9500 + 0,7710
0402 29 15 9900 + 0,8300
0402 29 19 9200 + 0,5850
0402 29 19 9300 + 0,7310
0402 29 19 9500 + 0,7710
0402 29 19 9900 + 0,8300
0402 29 91 9100 + 0,8350
0402 29 91 9500 + 0,9100
0402 29 99 9100 + 0,8350
0402 29 99 9500 + 0,9100
0402 91 11 9110 + —
0402 91 11 9120 + —
0402 91 11 9310 + —
0402 91 11 9350 + —
0402 91 11 9370 + 10,90
0402 91 19 9110 + —
0402 91 19 9120 + —
0402 91 19 9310 + —
0402 91 19 9350 + —
0402 91 19 9370 + 10,90
0402 91 31 9100 + —
0402 91 31 9300 + 12,90
0402 91 39 9100 + —
0402 91 39 9300 + 12,90
0402 91 51 9000 + —
0402 91 59 9000 + —
0402 91 91 9000 + 41,60
0402 91 99 9000 + 41,60
0402 99 11 9110 + —
0402 99 11 9130 + —
0402 99 11 9150 + —
0402 99 11 9310 + —
0402 99 11 9330 + —
0402 99 11 9350 + 0,2790
0402 99 19 9110 + —
0402 99 19 9130 + —
0402 99 19 9150 + —
0402 99 19 9310 + —
0402 99 19 9330 + —
0402 99 19 9350 + 0,2790
0402 99 31 9110 + —
0402 99 31 9150 + 0,2900
0402 99 31 9300 + 0,2490
0402 99 31 9500 + 0,4290
0402 99 39 9110 + —
0402 99 39 9150 + 0,2900
0402 99 39 9300 + 0,2490
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Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der
Erstattungen Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der

Erstattungen

0402 99 39 9500 + 0,4290
0402 99 91 9000 + 0,4890
0402 99 99 9000 + 0,4890
0403 10 11 9400 + —
0403 10 11 9800 + —
0403 10 13 9800 + —
0403 10 19 9800 + —
0403 10 31 9400 + —
0403 10 31 9800 + —
0403 10 33 9800 + —
0403 10 39 9800 + —
0403 90 11 9000 + 57,50
0403 90 13 9200 + 57,50
0403 90 13 9300 + 72,50
0403 90 13 9500 + 76,40
0403 90 13 9900 + 82,20
0403 90 19 9000 + 82,80
0403 90 31 9000 + 0,5750
0403 90 33 9200 + 0,5750
0403 90 33 9300 + 0,7250
0403 90 33 9500 + 0,7640
0403 90 33 9900 + 0,8220
0403 90 39 9000 + 0,8280
0403 90 51 9100 970 2,327

* * * —
0403 90 51 9300 + —
0403 90 53 9000 + —
0403 90 59 9110 + —
0403 90 59 9140 + —
0403 90 59 9170 970 15,77

* * * —
0403 90 59 9310 + 38,32
0403 90 59 9340 + 59,20
0403 90 59 9370 + 59,20
0403 90 59 9510 + 59,20
0403 90 59 9540 + 59,20
0403 90 59 9570 + 59,20
0403 90 61 9100 + —
0403 90 61 9300 + —
0403 90 63 9000 + —
0403 90 69 9000 + —
0404 90 21 9100 + 58,50
0404 90 21 9910 + —
0404 90 21 9950 + 7,40
0404 90 23 9120 + 58,50
0404 90 23 9130 + 73,10
0404 90 23 9140 + 77,10
0404 90 23 9150 + 83,00
0404 90 23 9911 + —
0404 90 23 9913 + —
0404 90 23 9915 + —
0404 90 23 9917 + —
0404 90 23 9919 + —
0404 90 23 9931 + 7,40
0404 90 23 9933 + 9,00
0404 90 23 9935 + 10,90
0404 90 23 9937 + 12,90
0404 90 23 9939 + 13,50
0404 90 29 9110 + 83,50
0404 90 29 9115 + 84,20
0404 90 29 9120 + 85,10
0404 90 29 9130 + 91,00
0404 90 29 9135 + 93,10
0404 90 29 9150 + 100,90

0404 90 29 9160 + 105,40
0404 90 29 9180 + 110,50
0404 90 81 9100 + 0,5850
0404 90 81 9910 + —
0404 90 81 9950 + 0,1750
0404 90 83 9110 + 0,5850
0404 90 83 9130 + 0,7310
0404 90 83 9150 + 0,7710
0404 90 83 9170 + 0,8300
0404 90 83 9911 + —
0404 90 83 9913 + —
0404 90 83 9915 + —
0404 90 83 9917 + —
0404 90 83 9919 + —
0404 90 83 9931 + —
0404 90 83 9933 + —
0404 90 83 9935 + 0,2790
0404 90 83 9937 + 0,2900
0404 90 89 9130 + 0,8350
0404 90 89 9150 + 0,9100
0404 90 89 9930 + 0,4601
0404 90 89 9950 + 0,6600
0404 90 89 9990 + 0,7522
0405 10 11 9500 + 165,85
0405 10 11 9700 + 170,00
0405 10 19 9500 + 165,85
0405 10 19 9700 + 170,00
0405 10 30 9100 + 165,85
0405 10 30 9300 + 170,00
0405 10 30 9500 + 165,85
0405 10 30 9700 + 170,00
0405 10 50 9100 + 165,85
0405 10 50 9300 + 170,00
0405 10 50 9500 + 165,85
0405 10 50 9700 + 170,00
0405 10 90 9000 + 176,22
0405 20 90 9500 + 155,49
0405 20 90 9700 + 161,71
0405 90 10 9000 + 216,00
0405 90 90 9000 + 170,00
0406 10 20 9100 + —
0406 10 20 9230 037 —

039 —
097 37,68
098 37,68
400 —
* * * 37,68

0406 10 20 9290 037 —
039 —
097 35,05
098 35,05
400 —
* * * 35,05

0406 10 20 9300 037 —
039 —
097 15,39
098 15,39
400 —
* * * 15,39
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Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der
ErstattungenErzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der

Erstattungen

0406 10 20 9610 037 —
039 —
097 51,11
098 51,11
400 —
* * * 51,11

0406 10 20 9620 037 —
039 —
097 51,83
098 51,83
400 —
* * * 51,83

0406 10 20 9630 037 —
039 —
097 57,86
098 57,86
400 —
* * * 57,86

0406 10 20 9640 037 —
039 —
097 85,03
098 85,03
400 —
* * * 85,03

0406 10 20 9650 037 —
039 —
097 70,86
098 70,86
400 —
* * * 70,86

0406 10 20 9660 + —
0406 10 20 9830 037 —

039 —
097 26,28
098 26,28
400 —
* * * 26,28

0406 10 20 9850 037 —
039 —
097 31,87
098 31,87
400 —
* * * 31,87

0406 10 20 9870 + —
0406 10 20 9900 + —
0406 20 90 9100 + —
0406 20 90 9913 037 —

039 —
097 58,77
098 58,77
400 23,80
* * * 58,77

0406 20 90 9915 037 —
039 —
097 77,56
098 77,56
400 31,70
* * * 77,56

0406 20 90 9917 037 —
039 —
097 82,41
098 82,41
400 33,70
* * * 82,41

0406 20 90 9919 037 —
039 —
097 92,10
098 92,10
400 37,60
* * * 92,10

0406 20 90 9990 + —
0406 30 31 9710 037 —

039 —
097 17,88
098 9,536
400 —
* * * 17,88

0406 30 31 9730 037 —
039 —
097 26,24
098 13,99
400 —
* * * 26,24

0406 30 31 9910 037 —
039 —
097 17,88
098 9,536
400 —
* * * 17,88

0406 30 31 9930 037 —
039 —
097 26,24
098 13,99
400 —
* * * 26,24

0406 30 31 9950 037 —
039 —
097 38,17
098 20,36
400 —
* * * 38,17

0406 30 39 9500 037 —
039 —
097 26,24
098 13,99
400 —
* * * 26,24

0406 30 39 9700 037 —
039 —
097 38,17
098 20,36
400 —
* * * 38,17

0406 30 39 9930 037 —
039 —
097 38,17
098 20,36
400 —
* * * 38,17

0406 30 39 9950 037 —
039 —
097 43,16
098 23,02
400 —
* * * 43,16

0406 30 90 9000 037 —
039 —
097 45,28
098 24,15
400 —
* * * 45,28

0406 40 50 9000 037 —
039 —
097 90,00
098 90,00
400 —
* * * 90,00
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Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der
ErstattungenErzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der

Erstattungen

0406 40 90 9000 037 —
039 —
097 92,42
098 92,42
400 —
* * * 92,42

0406 90 13 9000 037 —
039 —
097 116,37
098 101,62
400 45,30
* * * 116,37

0406 90 15 9100 037 —
039 —
097 120,25
098 105,01
400 46,70
* * * 120,25

0406 90 17 9100 037 —
039 —
097 120,25
098 105,01
400 46,70
* * * 120,25

0406 90 21 9900 037 —
039 —
097 117,54
098 102,90
400 33,50
* * * 117,54

0406 90 23 9900 037 —
039 —
097 103,92
098 90,36
400 —
* * * 103,92

0406 90 25 9900 037 —
039 —
097 102,80
098 89,77
400 —
* * * 102,80

0406 90 27 9900 037 —
039 —
097 93,10
098 81,30
400 —
* * * 93,10

0406 90 31 9119 037 —
039 —
097 85,71
098 74,72
400 19,20
* * * 85,71

0406 90 33 9119 037 —
039 —
097 85,71
098 74,72
400 19,20
* * * 85,71

0406 90 33 9919 037 —
039 —
097 78,60
098 68,29
400 —
* * * 78,60

0406 90 33 9951 037 —
039 —
097 78,66
098 68,98
400 —
* * * 78,66

0406 90 35 9190 037 33,29
039 33,29
097 121,56
098 105,71
400 46,20
* * * 121,56

0406 90 35 9990 037 —
039 —
097 121,56
098 105,71
400 30,20
* * * 121,56

0406 90 37 9000 037 —
039 —
097 116,37
098 101,62
400 45,30
* * * 116,37

0406 90 61 9000 037 47,01
039 47,01
097 129,64
098 112,00
400 43,00
* * * 129,64

0406 90 63 9100 037 42,83
039 42,83
097 128,55
098 111,41
400 48,10
* * * 128,55

0406 90 63 9900 037 34,22
039 34,22
097 124,18
098 107,11
400 36,80
* * * 124,18

0406 90 69 9100 + —
0406 90 69 9910 037 —

039 —
097 124,18
098 107,11
400 36,80
* * * 124,18

0406 90 73 9900 037 —
039 —
097 106,91
098 93,28
400 39,60
* * * 106,91

0406 90 75 9900 037 —
039 —
097 108,07
098 93,90
400 16,70
* * * 108,07

0406 90 76 9300 037 —
039 —
097 96,98
098 84,68
400 —
* * * 96,98
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Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der
Erstattungen Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der

Erstattungen

0406 90 76 9400 037 —
039 —
097 108,62
098 94,85
400 17,40
* * * 108,62

0406 90 76 9500 037 —
039 —
097 102,45
098 90,24
400 17,40
* * * 102,45

0406 90 78 9100 037 —
039 —
097 102,26
098 87,50
400 —
* * * 102,26

0406 90 78 9300 037 —
039 —
097 105,98
098 92,78
400 —
* * * 105,98

0406 90 78 9500 037 —
039 —
097 104,35
098 91,91
400 —
* * * 104,35

0406 90 79 9900 037 —
039 —
097 86,27
098 75,02
400 —
* * * 86,27

0406 90 81 9900 037 —
039 —
097 108,62
098 94,85
400 35,80
* * * 108,62

0406 90 85 9910 037 33,32
039 33,32
097 117,90
098 102,43
400 44,60
* * * 117,90

0406 90 85 9991 037 —
039 —
097 117,90
098 102,43
400 30,20
* * * 117,90

0406 90 85 9995 037 —
039 —
097 108,07
098 93,90
400 —
* * * 108,07

0406 90 85 9999 + —
0406 90 86 9100 + —
0406 90 86 9200 037 —

039 —
097 102,23
098 86,17
400 20,80
* * * 102,23

0406 90 86 9300 037 —
039 —
097 103,32
098 87,41
400 22,80
* * * 103,32

0406 90 86 9400 037 —
039 —
097 108,62
098 92,87
400 25,80
* * * 108,62

0406 90 86 9900 037 —
039 —
097 117,90
098 102,43
400 30,20
* * * 117,90

0406 90 87 9100 + —
0406 90 87 9200 037 —

039 —
097 85,19
098 71,81
400 18,60
* * * 85,19

0406 90 87 9300 037 —
039 —
097 94,89
098 80,27
400 21,00
* * * 94,89

0406 90 87 9400 037 —
039 —
097 96,33
098 82,36
400 23,00
* * * 96,33

0406 90 87 9951 037 —
039 —
097 106,68
098 93,15
400 31,80
* * * 106,68

0406 90 87 9971 037 —
039 —
097 106,68
098 93,15
400 25,80
* * * 106,68

0406 90 87 9972 097 45,63
098 39,68
400 —
* * * 45,63
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Erzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der
ErstattungenErzeugniscode Bestimmung (*) Betrag der

Erstattungen

0406 90 87 9973 037 —
039 —
097 104,74
098 91,46
400 18,10
* * * 104,74

0406 90 87 9974 037 —
039 —
097 113,19
098 99,26
400 18,10
* * * 113,19

0406 90 87 9975 037 —
039 —
097 114,45
098 101,25
400 24,00
* * * 114,45

0406 90 87 9979 037 —
039 —
097 103,92
098 90,36
400 18,10
* * * 103,92

0406 90 88 9100 + —
0406 90 88 9300 037 —

039 —
097 83,50
098 70,90
400 22,80
* * * 83,50

2309 10 15 9010 + —
2309 10 15 9100 + —
2309 10 15 9200 + —
2309 10 15 9300 + —
2309 10 15 9400 + —
2309 10 15 9500 + —
2309 10 15 9700 + —
2309 10 19 9010 + —

2309 10 19 9100 + —
2309 10 19 9200 + —
2309 10 19 9300 + —
2309 10 19 9400 + —
2309 10 19 9500 + —
2309 10 19 9600 + —
2309 10 19 9700 + —
2309 10 19 9800 + —
2309 10 70 9010 + —
2309 10 70 9100 + 13,85
2309 10 70 9200 + 18,47
2309 10 70 9300 + 23,09
2309 10 70 9500 + 27,70
2309 10 70 9600 + 32,32
2309 10 70 9700 + 36,94
2309 10 70 9800 + 40,63
2309 90 35 9010 + —
2309 90 35 9100 + —
2309 90 35 9200 + —
2309 90 35 9300 + —
2309 90 35 9400 + —
2309 90 35 9500 + —
2309 90 35 9700 + —
2309 90 39 9010 + —
2309 90 39 9100 + —
2309 90 39 9200 + —
2309 90 39 9300 + —
2309 90 39 9400 + —
2309 90 39 9500 + —
2309 90 39 9600 + —
2309 90 39 9700 + —
2309 90 39 9800 + —
2309 90 70 9010 + —
2309 90 70 9100 + 13,85
2309 90 70 9200 + 18,47
2309 90 70 9300 + 23,09
2309 90 70 9500 + 27,70
2309 90 70 9600 + 32,32
2309 90 70 9700 + 36,94
2309 90 70 9800 + 40,63

(*) Die Bestimmungscodenummern sind die, welche im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 2543/1999 der Kommission (ABl. L 307 vom 2.12.1999, S. 46) angegeben wurden.
Der Code „097“ umfaßt alle Bestimmungscodes von 072 bis 083 (eingeschlossen).
Der Code „098“ umfaßt alle Bestimmungscodes von 055, 060, 070 und von 091 bis 096 (eingeschlossen).
Der Code „970“ umfaßt die Ausfuhren gemäß Artikel 36 Absatz 1 Buchstaben a) und c) und Artikel 44 Absatz 1 Buchstaben a) und b) der Verordnung (EG) Nr. 800/1999
der Kommission (ABl. L 102 vom 17.4.1999, S. 11).
Für die anderen als die jeweils einem „Erzeugniscode“ entsprechenden Bestimmungen ist der mit „***“ gekennzeichnete Betrag der Erstattung anzuwenden.
Ist keine Bestimmung („+“) angegeben, so sind die Beträge der Erstattung bei der Ausfuhr nach allen anderen als den in Artikel 1 Absätze 2 und 3 genannten
Bestimmungen anwendbar.

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der
Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) bestimmt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1661/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Juli 2000

zur Bestimmung des Umfangs, in dem den Anträgen auf Einfuhrrechte für Kühe und Färsen
bestimmter Höhenrassen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1143/98 stattgegeben werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1143/98 der Kommission
vom 2. Juni 1998 mit Durchführungsbestimmungen betreffend
ein Zollkontingent für nicht zum Schlachten bestimmte Kühe
und Färsen bestimmter Höhenrassen mit Ursprung in
bestimmten Drittländern sowie zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1012/98 (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1081/1999 (2), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1143/
98 wird die Anzahl Tiere, die den sogenannten traditio-
nellen Einführern vorbehalten sind, im Verhältnis zu den
während des Zeitraums vom 1. Juli 1997 bis zum 30.
Juni 2000 vorgenommenen Einfuhren aufgeteilt.

(2) Die Aufteilung der in Frage kommenden Stückzahl auf
die in Artikel 2 Absatz 3 derselben Verordnung
genannten Einführer erfolgt im Verhältnis zu den von
ihnen beantragten Stückzahlen. Da die Zahl der bean-
tragten Tiere größer ist als die in Frage kommende

Stückzahl, ist ein einheitlicher Verminderungssatz zu
bestimmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Einem gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1143/98 gestellten
Antrag auf Einfuhrrecht wird bis zu höchstens folgenden
Mengen stattgegeben:

a) 28,9421 % der während des Zeitraums vom 1. Juli 1997 bis
30. Juni 2000 eingeführten Stückzahl im Fall der in Artikel
2 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1143/98
genannten Einführer;

b) 1,1618 % der Stückzahl, welche die in Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1143/98 genannten
Einführer insgesamt beantragt haben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Juli 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 159 vom 3.6.1998, S. 14.
(2) ABl. L 131 vom 27.5.1999, S. 15.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1662/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Juli 2000

betreffend die Erteilung von Einfuhrlizenzen für gefrorenes Saumfleisch von Rindern

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 996/97 der Kommission
vom 3. Juni 1997 zur Eröffnung und Verwaltung des für
gefrorenes Rindersaumfleisch des KN-Codes 0206 29 91 eröff-
neten Einfuhrzollkontingents (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1266/98 (2), insbesondere auf Artikel 8
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 996/97 hat in Artikel 1 Absatz
3 Buchstabe b) die Menge von gefrorenem Saumfleisch,
die für den Zeitraum 2000/2001 unter besonderen
Bedingungen eingeführt werden kann, auf 800 Tonnen
festgesetzt.

(2) Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 996/97
bestimmt, daß die beantragten Mengen verringert
werden können. Die eingereichten Anträge erstrecken

sich auf Gesamtmengen, welche die verfügbaren Mengen
übersteigen. Unter diesen Bedingungen und in dem
Bestreben, eine angemessene Aufteilung der verfügbaren
Mengen sicherzustellen, ist es nötig, die Mengen propor-
tional zu kürzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Jedem gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 996/97 einge-
reichten Einfuhrlizenzantrag wird bis zu 0,46992 % der bean-
tragten Menge stattgegeben.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Juli 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 144 vom 4.6.1997, S. 6.
(2) ABl. L 175 vom 19.6.1998, S. 9.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1663/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Juli 2000

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1510/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2072/98 (4), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
bestimmen, daß der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnungen genannten Erzeugnisse
und den Preisen für die Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
sind die Erstattungen unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung einer-
seits des verfügbaren Getreides und des Reises und
Bruchreises und ihrer Preise in der Gemeinschaft und
andererseits der Preise für Getreide, Reis, Bruchreis und
Getreideerzeugnisse auf dem Weltmarkt festzusetzen.
Nach denselben Artikeln ist auf den Getreide- und Reis-
märkten für eine ausgeglichene Lage und für eine natür-
liche Preis- und Handelsentwicklung zu sorgen. Ferner
ist den wirtschaftlichen Aspekten der geplanten
Ausfuhren sowie der Notwendigkeit Rechnung zu
tragen, Marktstörungen in der Gemeinschaft zu
vermeiden.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1518/95 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2993/95 (6),
über die Regelung für die Einfuhr und die Ausfuhr von
Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen bestimmt
in Artikel 4 die besonderen Kriterien, die bei der Berech-

nung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu berücksich-
tigen sind.

(4) Infolgedessen sind die für die einzelnen Erzeugnisse zu
gewährenden Erstattungen zu staffeln, und zwar, je nach
Erzeugnis, aufgrund des Gehaltes an Rohfasern, Asche,
Spelzen, Proteinen, Fetten oder Stärke, wobei dieser
Gehalt jeweils besonders charakteristisch für die tatsäch-
lich in dem Verarbeitungserzeugnis enthaltene Menge
des Grunderzeugnisses ist.

(5) Bei Maniokwurzeln, anderen Wurzeln und Knollen von
tropischen Früchten sowie deren Mehlen machen wirt-
schaftliche Gesichtspunkte etwaiger Ausfuhren ange-
sichts der Art und der Herkunft dieser Erzeugnisse zur
Zeit eine Festsetzung von Ausfuhrerstattungen nicht
erforderlich. Für einige Verarbeitungserzeugnisse aus
Getreide ist es aufgrund der schwachen Beteiligung der
Gemeinschaft am Welthandel gegenwärtig nicht
notwendig, eine Ausfuhrerstattung festzusetzen.

(6) Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder-
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung
bei Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

(7) Die Erstattung muß einmal monatlich festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bestimmte Maiserzeugnisse können so wärmebehandelt
werden, daß für sie eine Erstattung gewährt werden
könnte, die ihrer Qualität nicht gerecht wird. Für Erzeug-
nisse, die eine erste Gelbildung oder Gelierung
aufweisen, sollte deshalb keine Ausfuhrerstattung
gewährt werden.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten und der Verordnung (EG) Nr. 1518/95 unterlie-
genden Erzeugnisse werden wie im Anhang dieser Verordnung
angegeben festgesetzt.

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 174 vom 13.7.2000, S. 11.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(5) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 55.
(6) ABl. L 312 vom 23.12.1995, S. 25.
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Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Juli 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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(1) Für Erzeugnisse, die einer Wärmebehandlung bis zur ersten Gelbildung unterzogen wurden, wird keine Erstattung gewährt.

(2) Es gelten die Erstattungen gemäß der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 des Rates (ABl. L 281 vom 1.11.1975, S. 20).

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG)
Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) bestimmt.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Juli 2000 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und
Reisverarbeitungserzeugnisse
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1664/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Juli 2000

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1510/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, daß der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnung genannten Erzeugnisse und
den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1517/95 der Kommission vom
29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 hinsichtlich der Rege-
lung der Ein- und Ausfuhr von Getreidemischfuttermit-
teln und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1162/
95 mit besonderen Durchführungsbestimmungen über
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis (3)
bestimmt in Artikel 2 die besonderen Kriterien, die bei
der Berechnung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu
berücksichtigen sind.

(3) Bei dieser Berechnung muß auch der Gehalt an Getreide-
erzeugnissen berücksichtigt werden. Zur Erzielung einer
Vereinfachung sollte die Erstattung deshalb für zwei
Arten von Getreideerzeugnissen gewährt werden,
nämlich für Mais, das in ausgeführten Mischfuttermitteln
am meisten verwendete Getreide, und für anderes
Getreide. Unter anderem Getreide sind im Sinne dieser
Verordnung in Frage kommende Getreideerzeugnisse
außer Mais und Maiserzeugnissen zu verstehen. Die

genannte Erstattung ist für die in dem betreffenden
Mischfuttermittel enthaltene Menge Getreideerzeugnisse
zu gewähren.

(4) Der Erstattungsbetrag muß außerdem den Möglichkeiten
und Bedingungen des Absatzes der betreffenden Erzeug-
nisse auf dem Weltmarkt, dem Erfordernis, Störungen
auf dem Markt der Gemeinschaft zu verhindern, und
dem wirtschaftlichen Aspekt der Ausfuhren Rechnung
tragen.

(5) Bei der Festsetzung der Erstattung erscheint es derzeit
jedoch angebracht, sich auf die Differenz zu gründen, die
zwischen den Kosten für die allgemein zur Herstellung
dieser Mischfuttermittel verwendeten Grundstoffe auf
dem Gemeinschaftsmarkt und auf dem Weltmarkt fest-
zustellen ist, was es ermöglicht, den wirtschaftlichen
Gegebenheiten bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse besser
Rechnung zu tragen.

(6) Die Erstattung muß einmal im Monat festgesetzt werden;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für Mischfuttermittel, die in der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannt sind und der Verord-
nung (EG) Nr. 1517/95 unterliegen, werden wie im Anhang
der vorliegenden Verordnung angegeben gewährt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Juli 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 174 vom 13.7.2000, S. 11.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 51.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 27. Juli 2000 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemisch-
futtermittel

Für eine Ausfuhrerstattung kommen Erzeugnisse der nachstehenden Produktcodes in Frage (1):

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(in EUR/t)

Getreideerzeugnis (2) Erstattung (2)

Mais und Maiserzeugnisse der

KN-Codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23 und
1904 10 10 61,55

Getreideerzeugnisse (2) außer Mais und Maiserzeugnissen 4,27

(1) Gemäß Sektor 5 im Anhang zur geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987,
S. 1).

(2) Die Erstattung berücksichtigt lediglich Getreidestärke.
Als Getreideerzeugnisse gelten die Erzeugnisse des Kapitels 10 der Unterpositionen 0709 90 60 und 0712 90 19 sowie der Positionen
1101, 1102, 1103 und 1104 (in unverändertem Zustand und nicht neu zusammengesetzt) und ausgenommen Unterposition 1104 30
und der Gehalt an Getreide von Erzeugnissen der Unterpositionen 1904 10 10 und 1904 10 90 der Kombinierten Nomenklatur. Der
Gehalt an Getreide von Erzeugnissen der Unterpositionen 1904 10 10 und 1904 10 90 der Kombinierten Nomenklatur wird dem
Gewicht dieser Enderzeugnisse gleichgestellt.
Läßt sich der Ursprung der Stärke nicht einwandfrei durch Analyse nachweisen, wird für die Getreideerzeugnisse keine Erstattung
gewährt.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften28.7.2000 L 192/35

VERORDNUNG (EG) Nr. 1665/2000 DER KOMMISSION
vom 27. Juli 2000

zur Festsetzung der Produktionserstattungen für Getreide und Reis

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1510/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 7
Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
2072/98 (4), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 der Kommis-
sion vom 30. Juni 1993 mit Durchführungsbestimmungen zu
der Regelung der Produktionserstattungen für Getreide und
Reis (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 87/
1999 (6), insbesondere auf Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 sind die Bedin-
gungen für die Gewährung der Produktionserstattung
festgelegt worden. Die diesbezügliche Berechnungs-
grundlage ist in Artikel 3 derselben Verordnung
enthalten. Die so berechnete Erstattung muß einmal im

Monat festgesetzt werden und kann geändert werden,
wenn sich der Mais- und/oder der Weizenpreis erheblich
ändern.

(2) Um den zu zahlenden Betrag genau zu bestimmen, sind
die mit dieser Verordnung festzusetzenden Produktions-
erstattungen durch die im Anhang II der Verordnung
(EWG) Nr. 1722/93 angegebenen Koeffizienten anzu-
passen.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1722/93
genannte Erstattung je Tonne Mais-, Weizen-, Gerste-, Hafer-,
Kartoffel-, Reis- oder Bruchreisstärke wird auf 36,29 EUR/t
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 28. Juli 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 27. Juli 2000

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 174 vom 13.7.2000, S. 11.
(3) ABl. L 329 vom 30.12.1995, S. 18.
(4) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 4.
(5) ABl. L 159 vom 1.7.1993, S. 112.
(6) ABl. L 9 vom 15.1.1999, S. 8.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 17. Juli 2000

über den Aufbau eines Europäischen Schadstoffemissionsregisters (EPER) gemäß Artikel 15 der
Richtlinie 96/61/EG des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-

schmutzung (IPPC)

(Bekanntgegeben unter Aktenzeichen K(2000) 2004)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2000/479/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24.
September 1996 über die integrierte Vermeidung und Vermin-
derung der Umweltverschmutzung (1), insbesondere auf Artikel
15 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 15 Absatz 3 der Richtlinie 96/61/EG fordert die
Mitgliedstaaten auf, Informationen über die wichtigsten
Emissionen und ihre Quellen zu erfassen und weiterzu-
leiten.

(2) Die Kommission veröffentlicht die Ergebnisse dieser
Bestandsaufnahme alle drei Jahre und legt die Form und
die erforderlichen Angaben für die Übermittlung der
Informationen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 19 der
Richtlinie 96/61/EG fest.

(3) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des in Artikel 19 der
Richtlinie 96/61/EG genannten Ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission Bericht
über Emissionen aus allen Betriebseinrichtungen, die eine oder
mehrere der in Anhang I der Richtlinie 96/61/EG erwähnten
Tätigkeiten durchführen.

(2) Dieser Bericht enthält Angaben über die in Luft und
Wasser erfolgten Emissionen aller Schadstoffe, deren Schwel-
lenwerte überschritten wurden; die Schadstoffe und Schwellen-
werte sind in Anhang A1 aufgeführt.

(3) Die Emissionsdaten sind für alle Betriebseinrichtungen in
dem Format gemäß Anhang A2 zu melden; dabei sind alle in
Anhang I der Richtlinie 96/61/EG erwähnten Tätigkeiten mit
den entsprechenden Quellenkategorien und den NOSE-P-Kodes
gemäß Anhang A3 anzugeben.

(4) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission einen zusam-
menfassenden Bericht vor, dem die gemeldeten nationalen
Gesamtemissionen für die einzelnen Quellenkategorien mit
Angabe der Haupttätigkeit gemäß Anhang I und der entspre-
chende NOSE-P-Kode gemäß Anhang A3 zu entnehmen sind.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten erstatten der Kommission alle drei
Jahre Bericht.

(2) Der erste Bericht der Mitgliedstaaten ist der Kommission
im Juni 2003 vorzulegen; er soll Angaben über Emissionen im
Jahr 2001 enthalten (bzw. wahlweise 2000 oder 2002, falls für
2001 keine Daten verfügbar sind).

(3) Der zweite Bericht der Mitgliedstaaten mit Daten über
die Emissionen im Jahr 2004 ist der Kommission im Juni 2006
vorzulegen.

(4) Abhängig von den Ergebnissen des zweiten Meldezyklus'
werden die Mitgliedstaaten ab dem Jahr T = 2008 ermutigt,
alljährlich im Dezember des Jahres T die Folgeberichte an die
Kommission mit Emissionsdaten des Jahres T – 1 vorzulegen.(1) ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26.
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Artikel 3

(1) Die Kommission fördert vorbereitende nationale Work-
shops die von den Mitgliedstaaten veranstaltet werden, und
erstellt bis zum Dezember 2000 unter Mitwirkung von Vertre-
tern der Industrie und in Abstimmung mit dem in Artikel 19
der Richtlinie 96/61/EG genannten Ausschuß einen „Leitfaden
für die Umsetzung des EPER“.

(2) Der „Leitfaden für die Umsetzung des EPER“ behandelt
Einzelheiten der Berichtsformate und erforderlichen Angaben,
u. a. die Auslegung von Definitionen, Datenqualität und Daten-
management, Hinweise auf Methoden der Emissionsabschät-
zung und tätigkeitsspezifische Teillisten von Schadstoffen für
die in Anhang A3 aufgeführten Quellenkategorien.

(3) Nach jedem Meldezyklus veröffentlicht die Kommission
die Ergebnisse der Meldungen der Mitgliedstaaten und über-
prüft das Meldeverfahren innerhalb von sechs Monaten ab den
in Artikel 2 genannten Vorlageterminen.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln alle Angaben auf elektro-
nischem Weg.

(2) Die Kommission veröffentlicht in Verbindung mit der
Europäischen Umweltagentur diese Angaben im Internet.

(3) Die in Zusammenhang mit den Emissionsberichten
verwendeten Begriffe sind in Anhang A4 definiert.

Artikel 5

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.

Brüssel, den 17. Juli 2000

Für die Kommission

Margot WALLSTRÖM

Mitglied der Kommission
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Schadstoffe/Stoffe Feststellung Luft Wasser Schwellenwert Luft in
kg/Jahr

Schwellenwert Wasser
in kg/Jahr

ANHANG A1

Verzeichnis der bei Überschreitung des Schwellenwertes zu meldenden Schadstoffe

1. Umweltprobleme (13) (11) (2)

CH4 x 100 000

CO x 500 000

CO2 x 100 000 000

HFC x 100

N2O x 10 000

NH3 x 10 000

NMVOC x 100 000

NOx als NO2 x 100 000

PFC x 100

SF6 x 50

SOx als SO2 x 150 000

Summe — Stickstoff als N x 50 000

Summe — Phosphor als P x 5 000

2. Metalle und ihre Verbindungen (8) (8) (8)

As und Verbindungen als As — gesamt x x 20 5

Cd und Verbindungen als Cd — gesamt x x 10 5

Cr und Verbindungen als Cr — gesamt x x 100 50

Cu und Verbindungen als Cu — gesamt x x 100 50

Hg und Verbindungen als Hg — gesamt x x 10 1

Ni und Verbindungen als Ni — gesamt x x 50 20

Pb und Verbindungen als Pb — gesamt x x 200 20

Zn und Verbindungen als Zn — gesamt x x 200 100

3. Chlorhaltige organische Stoffe (15) (12) (7)

1,2-Dichlorethan (DCE) x x 1 000 10

Dichlormethan (DCM) x x 1 000 10

Chloralkane (C10-13) x 1

Hexachlorbenzol (HCB) x x 10 1

Hexachlorbutadien (HCBD) x 1
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Schadstoffe/Stoffe Feststellung Luft Wasser Schwellenwert Luft in
kg/Jahr

Schwellenwert Wasser
in kg/Jahr

Hexachlorcyclohexan (HCH) x x 10 1

Halogenhaltige organische Verbindungen als AOX x 1 000

PCDD + PCDF (Dioxine + Furane) als Teq x 0,001

Pentachlorphenol (PCP) x 10

Tetrachlorethen (PER) x 2 000

Tetrachlormethan (TCM) x 100

Trichlorbenzol (TCB) x 10

1,1,1-Trichlorethan (TCE) x 100

Trichlorethen (TRI) x 2 000

Trichlormethan x 500

4. Sonstige organische Verbindungen (7) (2) (6)

Benzol x 1 000

Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole als BTEX x 200

Bromierte Diphenylether x 1

Organische Zinnverbindungen als gesamt Sn x 50

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe x x 50 5

Phenole als gesamt C x 20

Organischer Kohlenstoff insgesamt (TOC) als gesamt C oder
COD/3

x 50 000

5. Sonstige Verbindungen (7) (4) (3)

Chloride als gesamt Cl x 2 000 000

Chlor und anorganische Chlorverbindungen als HCl x 10 000

Cyanide als gesamt CN x 50

Fluoride als gesamt F x 2 000

Fluor und anorganische Fluorverbindungen als HF x 5 000

HCN x 200

PM10 x 50 000

Zahl der Schadstoffe 50 37 26
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ANHANG A2

Format für die Meldung von Emissionsdaten durch die Mitgliedstaaten

Bezeichnung der Betriebseinrichtung

Name der Muttergesellschaft
Name der Betriebseinrichtung
Anschrift/Standort der Betriebseinrichtung
PLZ/Land
Geografische Koordinaten
NACE-Kode (4-stellig)
Wirtschaftliche Haupttätigkeit
Produktionsvolumen (fakultativ)
Aufsichtsbehörden (fakultativ)
Zahl der Anlagen (fakultativ)
Zahl der jährlichen Betriebsstunden (fakultativ)
Beschäftigtenzahl (fakultativ)

Alle Tätigkeiten/Verfahren gemäß Anhang I (gemäß
Anhang A3)

Tätigkeitskodes (NOSE-P, ≥ 5-stellig, gemäß Anhang
A3)

Tätigkeit 1 (Haupttätigkeit gemäß Anhang I)
Tätigkeit 1 (Haupttätigkeit gemäß Anhang I)
Tätigkeit N

Kode 1 (NOSE-P-Hauptkode)
Kode 1 (NOSE-P-Hauptkode)
Kode N

Angaben über Emissionen der Betriebseinrichtung in
die Luft für jeden Schadstoff, dessen Schwellenwert
überschritten wurde (gemäß Anhang A1)

Freisetzungen in die Luft

Schadstoff 1
Schadstoff 1
Schadstoff N

M: gemessen
C: berechnet
E: geschätzt

in kg/Jahr

Angaben über (direkte oder indirekte) Emissionen der
Betriebseinrichtung in Gewässer für jeden Schadstoff,
dessen Schwellenwert überschritten wurde (gemäß
Anhang A1)

Direkte Freisetzung in
Oberfächengewässer

Indirekte Freisetzung
durch Einleitung (über ein
Abwassersystem) in eine
Kläranlage außerhalb des
Standorts

Schadstoff 1
Schadstoff 1
Schadstoff N

M: gemessen
C: berechnet
E: geschätzt

in kg/Jahr in kg/Jahr

Datum der Vorlage bei der Kommission

Ansprechpartner im Mitgliedstaat
Telefonnummer
Faxnummer
E-Mail-Adresse
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IPPC Anhang I-Tätigkeiten
(Quellenkategorien) NOSE-P NOSE-P Verfahren (Zuordnung zu NOSE-P Gruppen) SNAP 2

ANHANG A3

Anzugebende Quellenkategorien und NOSE-P-Kodes

1. Energiewirtschaft

1.1. Verbrennungsanlagen > 50 MW 101.01 Verbrennungsprozesse > 300 MW (Ganze
Gruppe)

01-0301

101.02 Verbrennungsprozesse > 50 und < 300 MW
(Ganze Gruppe)

01-0301

101.04 Verbrennung in Gasturbinen (Ganze Gruppe) 01-0301

101.05 Verbrennung in stationären Maschinen (Ganze
Gruppe)

01-0301

1.2. Mineralöl- und Gasraffinerien 105.08 Verarbeitung von Erdölprodukten (Herstellung
von Brennstoffen)

0401

1.3. Kokereien 104.08 Kokereiöfen (Herstellung von Koks, Erdölerzeug-
nissen und Kernbrennstoffen)

0104

1.4. Kohlevergasungs- und -verflüssigungsanlagen 104.08 Sonstige Verarbeitung fester Brennstoffe
(Herstellung von Koks, Erdölerzeugnissen und
Kernbrennstoffen)

0104

2. Herstellung und Verarbeitung von Metallen

2.1./2.2./2.3./
2.4./2.5./2.6.

Metallindustrie und Röst- oder Sinteranlagen für
Metallerz;
Anlagen zur Gewinnung von Eisenmetallen und

104.12 Primär- und Sekundärherstellung oder Sinteran-
lagen (Metallindustrie mit Verfeuerung von
Brennstoffen)

0303

Nichteisenmetallen
105.12 Charakteristische Verfahren bei der Herstellung

von Metallen und Metallerzeugnissen (Metallin-
dustrie)

0403

105.01 Oberflächenbehandlung von Metallen und
Kunststoffen (Allgemeine Herstellungsverfahren)

3. Bergbau

3.1./3.3./3.4./
3.5.

Anlagen zur Herstellung von Zementklinker
(> 500 t/Tag), Kalk (> 50 t/Tag), Glas
(> 20 t/Tag), Mineralien (> 20 t/Tag) oder kera-
mischen Erzeugnissen (> 75 t/Tag)

104.11 Herstellung von Gips, Asphalt, Beton, Zement,
Glas, Fasern, Ziegelsteinen, Fliesen oder kerami-
schen Erzeugnissen (Bergbauindustrie mit
Verfeuerung von Brennstoffen)

0303

3.2. Anlagen zur Gewinnung von Asbest oder zur
Herstellung von Erzeugnissen aus Asbest

105.11 Herstellung von Asbest und von Erzeugnissen
aus Asbest (Bergbauindustrie)

0406

4. Chemische Industrie und Chemieanlagen zur
Herstellung folgender Produkte:

4.1. Organische chemische Grundstoffe 105.09 Herstellung organischer Chemikalien (Chemi-
sche Industrie)

0405

107.03 Herstellung organischer Produkte mit Lösungs-
mitteln (Verwendung von Lösungsmitteln)

0603

4.2./4.3. Anorganische chemische Grundstoffe oder
Düngemittel

105.09 Herstellung anorganischer Chemikalien oder
NPK-Düngemitteln (Chemische Industrie)

0404
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IPPC Anhang I-Tätigkeiten
(Quellenkategorien) NOSE-P NOSE-P Verfahren (Zuordnung zu NOSE-P Gruppen) SNAP 2

4.4./4.6. Biozide und Explosivstoffe 105.09 Herstellung von Pflanzenschutzmitteln oder
Explosivstoffen (Chemische Industrie)

0405

4.5. Arzneimittel 107.03 Herstellung von Arzneimitteln (Verwendung
von Lösungsmitteln)

0603

5. Abfallbehandlung

5.1./5.2. Anlagen zur Entsorgung oder Verwertung von
gefährlichen Abfällen (> 10 t/Tag) oder Sied-

109.03 Verbrennung von gefährlichen Abfällen oder
Siedlungsmüll (Müllverbrennung und Pyrolyse)

0902

lungsmüll (> 3 t/Stunde)
109.06 Deponien (Entsorgung fester Abfälle an Land) 0904

109.07 Physikalisch-chemische und biologische Abfall-
behandlung (Sonstige Abfallbehandlung)

0910

105.14 Rückgewinnung/Verwertung von Abfallstoffen
(Recycling-Industrie)

0910

5.3./5.4. Anlagen zur Beseitigung ungefährlicher Abfälle 109.06 Deponien (Entsorgung fester Abfälle an Land) 0904
(> 50 t/Tag) und Deponien (> 10 t/Tag)

109.07 Physikalisch-chemischie und biologische Abfall-
behandlung (Sonstige Abfallbehandlung)

0910

6. Sonstige Industriezweige nach Anhang I

6.1. Industrieanlagen zur Herstellung von Zellstoff
aus Holz oder anderen Faserstoffen und Herstel-
lung von Papier oder Pappe (> 20 t/Tag)

105.07 Herstellung von Erzeugnissen aus Zellstoff,
Papier und Pappe (Ganze Gruppe)

0406

6.2. Anlagen zur Vorbehandlung von Fasern oder
Textilien (> 10 t/Tag)

105.04 Herstellung von Textilien und Textilerzeug-
nissen (Ganze Gruppe)

0406

6.3. Anlagen zum Gerben von Häuten und Fellen
(> 12 t/Tag)

105.05 Herstellung von Leder und Ledererzeugnissen
(Ganze Gruppe)

0406

6.4. Schlachthöfe (> 50 t/Tag), Anlagen zur Herstel-
lung von Milch (> 200 t/Tag), sonstigen tieri-
schen Rohstoffen (> 75 t/Tag) oder pflanzlichen
Rohstoffen (> 300 t/Tag)

105.03 Herstellung von Nahrungsmittelerzeugnissen
und Getränken (Ganze Gruppe)

0406

6.5. Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung von
Tierkörpern und tierischen Abfällen

109.03 Verbrennung von Tierkörpern und tierischen
Abfällen (Abfallverbrennung und Pyrolyse)

0904

(> 10 t/Tag)
109.06 Deponien (Entsorgung fester Abfälle an Land) 0904

105.14 Wiederverwertung von Tierkörpern/tierischen
Abfällen (Recycling-Industrie)

0910

6.6. Anlagen zur Zucht von Geflügel (> 40 000), 110.04 Darmgärung (Ganze Gruppe) 1004
Schweinen (> 2 000) oder Zuchtsäuen (> 750)

110.05 Dungentsorgung (Ganze Gruppe) 1005

6.7. Anlagen zur Behandlung von Oberflächen oder
von Stoffen unter Verwendung von organischen

107.01 Auftragen von Farbe (Verwendung von Lösungs-
mitteln)

0601

Lösungsmitteln (> 200 t/Jahr)
107.02 Entfetten, chemische Reinigung und Elektronik

(Verwendung von Lösungsmitteln)
0602

107.03 Ausrüsten von Textilien und Gerben von Leder
(Verwendung von Lösungsmitteln)

0603

107.04 Druckindustrie (Verwendung von Lösungsmit-
teln)

0604

6.8. Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff und
Graphit

105.09 Herstellung von Kohlenstoff oder Graphit
(Chemische Industrie)

0404
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Begriff Bedeutung

ANHANG A4

Begriffsbestimmungen im Zusammenhang mit dem EPER

IPPC-Richtlinie Richtlinie 96/61/EG über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung

Anlage Ortsfeste technische Einheit, in dem eine oder mehrere der in Anhang I der IPPC-Richtlinie
genannten Tätigkeiten sowie andere unmittelbar damit verbundene Tätigkeiten durchge-
führt werden, die mit den an diesem Standort durchgeführten Tätigkeiten in einem
technischen Zusammenhang stehen und Auswirkungen auf die Emissionen und die
Umweltverschmutzung haben können

Tätigkeit gemäß Anhang I In Anhang I der IPPC-Richtlinie 96/61/EG aufgeführte Tätigkeit, wie sie zusammenfassend
näher in Anhang A3 beschrieben ist

EPER Europäisches Schadstoffemissionsregister (European Pollutant Emission Register)

Schadstoff Einzelne Stoffe oder Stoffgruppen, wie sie in Anhang A1 aufgeführt sind

Stoff Chemische Elemente und ihre Verbindungen, ausgenommen radioaktive Stoffe

Emission Direkte Freisetzung eines Schadstoffs in Luft oder Wasser sowie seine indirekte Freisetzung
über eine Abwasserbehandlungsanlage außerhalb des Standorts

Betriebseinrichtung Industrieller Kompelx mit einer oder mehreren Anlagen am gleichen Standort, an dem ein
Betreiber eine oder mehrere Tätigkeiten gemäß Anhang I durchführt

Standort Geographischer Ort der Betriebseinrichtung

Meldezyklus Gesamter Meldezyklus, der die Erhebung, Prüfung, Vorlage, Verwaltung und Verbreitung
der gemeldeten Daten umfasst

NACE-Kode Standardnomenklatur für wirtschaftliche Tätigkeiten

NOSE-P-Kode Standardnomenklatur für Emissionsquellen

SNAP-Kode In anderen Emissionsverzeichnissen verwendete Nomenklatur
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BERICHTIGUNGEN

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 1950/97 des Rates vom 6. Oktober 1997 zur Einführung eines endgül-
tigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Säcken und Beuteln aus Polyethylen oder Polypropylen mit
Ursprung in Indien, Indonesien und Thailand und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 276 vom 9. Oktober 1997)

Seite 4, Randnummer 24, erster Gedankenstrich:

Seite 7, Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a) zweiter Gedankenstrich:

anstatt: „Gilt Pack“

muß es heißen: „Gilt Pack Limited“.

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 970/2000 der Kommission vom 8. Mai 2000 zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 1374/98 mit Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse

und zur Eröffnung der betreffenden Zollkontingente

(Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 112 vom 11. Mai 2000)

Seite 40, Anhang V (betreffend Anhang Va der zu ändernden Verordnung (EG) Nr. 1374/98): „Bescheinigung IMA 1“, Feld
9: „Eigengewicht (kg)“:

anstatt: „<“

muß es heißen: „σ“.
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